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MIGRATIon IST in Deutschland wie in
anderen gut entwickelten Staaten nach wie vor
ambivalent konnotiert. Einerseits ist da die 
Sorge und ehrliche Betroffenheit über die oft
schwierige politische und wirtschaftliche Situati-
on in den armen Ländern dieser Welt, und 
andererseits gab es gerade in Zeiten hoher
Arbeits losigkeit eine Angst vor unbegrenzter
Zuwanderung. Das Bemühen um den Schutz 
des heimischen Arbeitsmarktes stand deshalb
häufig im Vordergrund. Zusätzlich wurde die
Zuwanderung von Arbeitskräften aber auch
unter dem Gesichtspunkt der potenziellen 
Folgen für die Herkunftsländer problematisiert
– Stichwort „Braindrain“ –, wenn gerade die
motivierten und qualifizierten Arbeitskräfte
abwandern. Spätestens aber seit organisationen
wie die Weltkommis sion für internationale
Migration oder die oECD positive Auswirkun-
gen von Migration sowohl für die Zielstaaten als
auch für die Herkunftsländer herausgearbeitet
haben, kommt das Thema Migration ausge -
wogener in den Blick. 

Das Gros der Zuwanderer nach Deutschland
stellten in den vergangen Jahren EU-Bürger(in -
nen). Da die Freizügigkeit von EU-Bürger(in -
ne)n innerhalb der EU zum europarechtlich
garantierten Kerngehalt der Unionsbürgerschaft
zählt, entzieht sich die EU-Binnenmigration
weitgehend den Regelungskompetenzen der
nationalen Zuwanderungspolitik. Das vor -
liegende Papier befasst sich folglich mit dem
Bereich, über den auf nationaler Ebene politisch
entschieden werden kann: der Zuwanderung
von Arbeitskräften aus Staaten außerhalb 
der EU. 

Bei jeder Weiterentwicklung der Migrations-
politik muss aus Sicht des Deutschen Caritas -
verbandes darauf geachtet  werden, dass dies

nicht zulasten des Flüchtlingsschutzes und der
humanitären Aufnahme geschieht. Der Schutz
und die Unterstützung von Verfolgten bleibt
ureigene Aufgabe des Deutschen Caritasver -
bandes sowie humanitäre und völkerrechtliche
Verpflichtung staatlichen Handelns. Deshalb
muss es auch künftig das Bemühen deutscher
Entwicklungspolitik sein, stabile politische und
wirtschaftliche Verhältnisse in den Herkunfts-
ländern zu fördern.

Bei Entscheidungen über die Zuwanderung
von Arbeitskräften können, anders als bei der
humanitären Aufnahme und dem Flüchtlings-
schutz oder bei der Familienzusammenführung,
die Interessen des Wirtschaftsstandorts und des
Arbeitsmarktes eine wesentliche Rolle spielen.
Sie dürfen aber die Migrationspolitik jedoch
nicht einseitig dominieren. Ebenso wichtig sind
ein gesamtgesellschaftlicher Blick und ein Blick
über die eigenen Grenzen. Der Deutsche Cari-
tasverband unternimmt mit seinen Eckpunkten
zur Arbeitskräftemigration den Versuch, den
Interessen der Ziel- und der Herkunftsgesell-
schaften sowie der Migrant(inn)en gleicherma-
ßen gerecht zu werden.

Die Bundesregierung hat in den letzten 
Jahren einiges dafür getan, um Deutschland für
die Zuwanderung von Arbeitskräften zu öffnen.
Dabei wurde allerdings ein Kernproblem nicht
angegangen: Das deutsche Ausländerrecht ist
kompliziert und unübersichtlich. Das erschwert
nicht nur flexible Anwerbung, sondern hindert
Arbeitsmigrant(inn)en an der Wahrnehmung
ihrer Rechte. Ein Kernthema im Interesse aller
Beteiligten muss es sein, dies zu ändern und ein
einfaches, transparentes und diskriminierungs-
freies System zu entwickeln.

Die rigide Zuwanderungspolitik der Ver -
gangenheit hat Arbeitskräftemigration nie gänz-

Eine Migrationspolitik mit
Gewinn für alle Beteiligten

Prälat Dr. Peter Neher

Präsident des Deutschen 
Caritasverbandes, Freiburg 
E-Mail: peter.neher@caritas.de
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lich unterbunden. Sie hat aber dazu geführt, 
dass ein erheblicher Teil dieser Zuwanderung in
die aufenthaltsrechtliche Illegalität mündete.
Die Versuche, illegale Zuwanderung zu unter-
binden, haben diese nicht verhindert, sondern
„nur“ immer teurer und gefährlicher für die
Migrant(inn)en gemacht. Um auch hier die
Situation zu verbessern, muss über mehr legale
Zuwanderung nachgedacht werden. Dies ist
nicht nur aus praktischen Erwägungen geboten,
sondern auch eine Frage der Glaubwürdigkeit.
Die beste Form, gegen Schwarzarbeit vorzu -
gehen, ist, legale Arbeitsaufnahme zuzulassen.

Für den international agierenden Deutschen
Caritasverband verbietet es sich, Arbeitsmigra -
tion nur aus der nationalen Sicht zu sehen. So
besteht das nicht zu verschweigende Risiko von
„Braindrain“ und von neuen sozialen Problem-
lagen in den Herkunftsgesellschaften. Uns
beschäftigt deshalb nicht nur die Frage, ob Men-
schen auswandern, die als Arbeitskräfte auch im
Herkunftsland wichtig wären. Ebenso relevant
sind die Folgen für das persönliche Umfeld, für
die zurückbleibenden Familien, insbesondere für
Kinder und alte Menschen. Gleichzeitig aber
stellt für viele Gesellschaften die Auswanderung
von Arbeitskräften auch einen Vorteil dar, denn
in Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit wird der
Arbeitsmarkt entlastet und die Angehörigen
profitieren von den Geldüberweisungen. In
zunehmenden Maß gelingt eine Verzahnung 
von Entwicklungs- und Migrationspolitik. 

Eine Migrationspolitik, die beides bedenkt,
muss den Migrant(inn)en ein möglichst hohes
Maß an Flexibilität bieten und gleichzeitig die
Situation in den Herkunftsländern im Auge
behalten. Eine Aufgabe des Deutschen Caritas-
verbandes wird es sein, Migrant(inn)en nicht nur
in Deutschland willkommen zu heißen und zu

unterstützen, sondern gemeinsam mit den Part-
nern in den Herkunftsgesellschaften den gesam-
ten Prozess von Entwicklung und Migra tion zu
begleiten.

Mit den im Juli 2012 vom Vorstand des
 Deutschen Caritasverbandes verabschiedeten
Eckpunkten zur Arbeitskräftemigration hat der
Verband seine Positionen zur Arbeitsmigration
weiterentwickelt. Die Eckpunkte bilden dabei
den ersten Teil der vorliegenden Veröffent -
lichung. Der zweite Teil umfasst eine Situations-
beschreibung, Bewertungen und ausführliche
Erläuterungen zu den Eckpunkten. Ich würde
mir wünschen, dass von dieser Veröffentlichung
deutliche Impulse für eine praktikable und
ethisch verantwortliche Migrationspolitik aus -
gehen.

Peter Neher
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Legale Zuwanderung ermöglichen
Eckpunkte des Deutschen Caritasverbandes zur Arbeitskräfte -
migration1 mit Hintergründen und Erläuterungen2

Der Deutsche Caritasverband fordert, die Möglichkeiten für legale Arbeitskräftezu -

wanderung zu erweitern und dabei die Würde und Sicherheit von Arbeitsmigrant(inn)en

zu garantieren sowie die Folgen für die Herkunftsländer zu berücksichtigen.

„JEDER HAT DAS RECHT, jedes
Land einschließlich seines eigenen zu ver-
lassen und in sein Land zurückzukehren.“3

Diesem Recht auf Ausreise steht kein men-
schenrechtlich garantiertes Recht auf Ein-
reise gegenüber. Die Staaten haben grund-
sätzlich das Recht, Einreise und Aufenthalt
zu regeln.4 Die Regelungen müssen aber so
gestaltet sein, dass humanitäre Standards
umgesetzt und Perspektiven eröffnet wer-
den, die ein Leben von Migrant(inn)en in
Würde und Sicherheit ermöglichen.5
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Arbeitsmigration nach Deutschland ist
derzeit nur in eng geregelten Grenzen mög-
lich. Der Deutsche Caritasverband hält
Lockerungen für wünschenswert. Dabei
muss zwischen der Aufnahme aus humani-
tären Gründen und Arbeitsmigration
unterschieden werden. Während Erstere
auf Grundlage des Grundgesetzes und
internationaler Verpflichtungen erfolgt,
dominieren bei der Arbeitsmigration nütz-
lichkeitserwägungen. Die Gestaltung von
Arbeitsmigration darf allerdings nach Auf-

fassung des Deutschen Caritasverbandes
nicht allein von wirtschafts- und bevölke-
rungspolitischen Überlegungen geleitet
werden. Die Folgen für die Herkunftslän-
der und die Interessen der Arbeitsmi-
grant(inn)en müssen ebenso berücksichtigt
werden. Dies muss wie auch die Aufnahme-
und Integrationsbedingungen zum integra-
len Bestandteil der deutschen Migrations-
und Integrationspolitik werden.

Ein Umdenken in der Migrationspolitik
läge nicht nur im Interesse potenziell

Arbeitskräftemigrationeckpunkte
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xxxxxxxxxxxxxxxArbeitskräftemigration

Zuwanderungswilliger, sondern auch im
Interesse der Gesellschaft in Deutschland
und ihrer wirtschaftlichen Weiterentwick-
lung. Migration kann dazu beitragen,
Arbeitskräftebedarfe zu befriedigen oder
Engpässe zu beheben. In einer zunehmend
global vernetzten Welt und damit auch
Wirtschaft kann sie darüber hinaus diese
Vernetzungsprozesse unterstützen und
einen Beitrag zur Erschließung neuer
Märkte leisten. Der demografische Wandel
stellt die Gesellschaft (nicht nur) in
Deutschland vor Herausforderungen, auf
die es zu reagieren gilt. Zuwanderung kann
die Folgen des demografischen Alterns
zumindest abmildern helfen.

Für die Herkunftsländer stehen die
Vorteile von Migration in einem Span-
nungsverhältnis zu möglichen nachteilen.
In manchen Branchen kann die Abwande-
rung von Arbeitskräften die gesellschaftli-
che Entwicklung stören und/oder dazu
führen, dass eine „globale Migrationsket-
te“ ausgelöst wird. Etwa wenn die Lücken,
die abwandernde Frauen in der Betreuung
und Pflege von Angehörigen hinterlassen,
durch Arbeitsmigrantinnen aus anderen
Ländern gefüllt werden, die ihrerseits
Angehörige zurücklassen … Anderseits
können die Herkunftsländer auch von den
Geldüberweisungen der Migrant(inn)en in
die Herkunftsstaaten und den „social
remittances“ profitieren. Es lässt sich bei-
spielsweise beobachten, dass Migration
Bildungsanreize schafft oder zu größerer
sozialer Durchlässigkeit in den Herkunfts-
staaten und zu einem Transfer von Erfah-
rung und Wissen führen kann. Auch wenn
problematische Folgen überwiegen, darf
das individuelle Recht auf Auswanderung
nicht beschränkt werden. Auf unge-
wünschte Auswanderung kann und darf
nur mit einer Verbesserung der Situation
im Herkunftsland, nicht aber mit rigiden
Auswanderungsregelungen reagiert wer-
den. Letzteres würde den Migrations-
wunsch nicht beseitigen und nur zur Illega-
lisierung von Migration führen.

Es ist nicht möglich, illegale Zuwande-
rung in Gänze zu unterbinden. Die ständi-
gen Verschärfungen der Zuwanderungsre-

gelungen auf nationaler und auf EU-Ebene
in den letzten Jahren haben diese nur
immer teurer und gefährlicher für die
Migrant(inn)en gemacht. Auch um hier die
Situation zu verbessern, muss aus Sicht des
Deutschen Caritasverbandes über legale
Zuwanderung nachgedacht werden. Die
Eröffnung legaler optionen und der Abbau
bürokratischer Hemmnisse könnten zu
einer Verschiebung der Zuwanderung vom
illegalen in den legalen Bereich führen.

Die in Deutschland bestehenden Instru-
mentarien zur Gestaltung von Arbeits -
migration sind in der Praxis wenig trans -
parent. In der Konsequenz baut das Zu-
wanderungsrecht sogar für gut qualifizierte
Arbeitsmigrant(inn)en hohe Hürden auf.
Geringqualifizierte aus Drittstaaten haben
nur geringe Chancen auf einen legalen Auf-
enthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit,
obwohl auch hier erkennbar Bedarf
besteht – wie die Zahlen für Saisonarbeit
und auch die Beschäftigung von Menschen
ohne legalen Aufenthaltsstatus zeigen.

Die politische Diskussion darf nach
Auffassung des Deutschen Caritasverban-
des nicht einseitig auf die Anwerbung von
Hochqualifizierten verengt werden. Diese
mögen für die Innovationskraft der Wirt-
schaft besonders wichtig sein – für die
Funktionsfähigkeit der Gesellschaft
kommt es auf die Gesamtmischung an.

Schlussfolgerungen
Die Frage, ob und in welchem Umfang
Zuwanderung von Arbeitsmigrant(inn)en
zugelassen wird, ist politisch zu entschei-
den. Die Interessen des Wirtschaftsstand-
orts und des Arbeitsmarktes können dabei
zulässigerweise eine wesentliche Rolle
spielen, sie dürfen aber die Migrationspo-
litik beziehungsweise das Zuwanderungs-
recht nicht einseitig dominieren. Ebenso
wichtig ist ein gesamtgesellschaftlicher
Blick und ein Blick über die eigenen Gren-
zen. Der Deutsche Caritasverband legt im
Folgenden wesentliche Eckpunkte für eine
Migrationspolitik dar, die versuchen, den
Interessen der Ziel- und Herkunftsgesell-
schaften und der Migrant(inn)en gleicher-
maßen gerecht zu werden.

1. Ausschöpfen des heimischen
Erwerbspersonenpotenzials
1.1 Förderung des einheimischen 

Arbeitskräftepotenzials und Anwerbung

nicht als Gegensatz behandeln

Das einheimische Potenzial zu erschließen
und zu fördern ist ein Gebot des individu-
ellen Anspruchs auf Teilhabe aller in
Deutschland lebenden Menschen. Gleich-
zeitig gilt es, die Chancen von Migration
auszuloten und zu nutzen: Der gezielte
Einsatz von Zuwanderung hat erfahrungs-
gemäß keine negativen, sondern positive
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.

1.2 Förderung des einheimischen 

Erwerbspersonenpotenzials muss auch

Ausländer(innen) mit prekärem oder 

humanitärem Aufenthaltsrecht umfassen

Unabhängig von der Frage weiterer Zu -
wanderung dürfen die Ressourcen von
Migrant(inn)en, die bereits in Deutschland
leben, nicht länger brachliegen, nur weil sie
den „falschen“ Aufenthaltstitel haben. Das
bedeutet insbesondere, dass Arbeitsver bote
und Residenzpflicht für Asylsuchende und
Geduldete aufgehoben werden müssen. 

Weiter müssen für alle Ausländer(in -
nen) mit legalem Aufenthaltsstatus ein-
schließlich Duldung der nur nachrangige
Arbeitsmarktzugang abgeschafft werden
und ausbildungs- und arbeitsmarktbezoge-
ne Förderung zugänglich sein. 

2. Flüchtlingsschutz und 
humanitäre Aufnahme
2.1 Flüchtlingsschutz ist nicht disponibel

Das Grundgesetz und internationale Ver-
pflichtungen setzen Standards im Flücht-
lingsschutz, die Deutschland in seiner
Migrationspolitik bindet. Es gilt, das Re -
foule ment-Verbot zu achten und Flücht-
lingen ein angemessenes Verfahren und
Schutz zu garantieren.

2.2 Humanitäre Aufnahme nicht mit 

Arbeitsmigration vermischen oder 

gegeneinander aufrechnen

Zwischen humanitärer Aufnahme und
Arbeitsmigration zu unterscheiden ist eine
Frage der Glaubwürdigkeit und ein hu -

eckpunkte

7



neue caritas spezial 4/2012

manitäres Gebot. Die Aufnahme von
schutzbedürftigen Menschen ist humani-
tär begründet. Sie darf nicht zu einem  
von  vielen Wegen zur Anwerbung ge-
eigne ter Arbeitskräfte „umgewidmet“
werden.

Die Erfahrungen mit humanitärer 
Aufnahme zeigen, dass es in der Öffent-
lichkeit und bei Betroffenen immer wieder
zu dem Missverständnis kommt, dass nicht
die Schutzbedürftigsten, sondern die
„Geeignetsten“ davon profitieren sollten.
Es muss sichergestellt werden, dass nicht
die Menschen aus den Verfahren zur
humanitären Aufnahme verdrängt wer-
den, die besonders schutzbedürftig sind,
gerade weil sie eben nicht über auf dem
Arbeitsmarkt verwertbare Potenziale ver-
fügen.

3. Auswirkungen auf den 
Herkunftsstaat einbeziehen
Arbeitslosigkeit ist einer der Hauptgründe
für Migration. Die Abwanderung von
Arbeitskräften kann insoweit den Arbeits-
markt des Herkunftslandes entlasten.
Anderseits wandern teilweise auch Perso-
nen aus, die im Herkunftsland gebraucht
würden. negative Auswirkungen lassen
sich abmildern, wenn die Migrationswege
offen gestaltet werden, so dass es Migran -
t(in  n)en möglich ist, Kontakt zu Familie
und Heimat zu halten und zu deren positi-
ver Entwicklung beizutragen.

3.1 Mit Migrationspolitik auf Armut und

Umbruchsituationen reagieren

Eine Mehrheit der Menschen, die derzeit
aus wenig entwickelten Staaten nach
Deutschland beziehungsweise in die EU
wollen, sind keine „Flüchtlinge“, sondern
potenzielle Arbeitskräfte: Sie kommen
teilweise illegal nach Deutschland, weil
ihnen die legalen Wege verschlossen sind.
Um dem entgegenzuwirken, müssen Wege
der legalen, gegebenenfalls nur temporä-
ren Migration entwickelt werden. Dies ver-
bessert die Situation der Migrant(inn)en.
Abhängig von den jeweiligen Bedingun-
gen kann dies auch zur Stabilisierung der
Herkunftsländer beitragen.

3.2 Positive Wirkungen von 

Migration durch geeignete Maßnahmen

stärken

Die positiven Effekte der Migration wie
Geldüberweisungen und Wissenstranfer
ließen sich schon allein dadurch stärken,
dass mehr Zuwanderung aus ärmeren Län-
dern zugelassen würde. Weiter sollten die
Möglichkeiten für Geldüberweisungen
erleichtert und verbilligt werden.

Entwicklungspolitisches Engagement
von Migrant(inn)en beziehungsweise von
Zusammenschlüssen von Migrant(inn)en
(die Diaspora) sollten unterstützt werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass nicht indi-
rekt in interne Konflikte eingegriffen wird
oder gewachsene Hilfestrukturen gefähr-
det werden.

3.3 Migrationsoptionen und 

die Sorge vor Braindrain nicht 

gegeneinander ausspielen

Die deutsche und die EU-Migrationspoli-
tik versuchen bei der Zuwanderungskon-
trolle schon in den Herkunfts- und Transit-
ländern anzusetzen. Das führt dazu, dass in
einigen Ländern das Recht auf Auswande-
rung beschränkt wird. Hinzu kommt die
Sorge vor Abwanderung von gut qualifi-
zierten Arbeitskräften („Braindrain“), die
in einigen Ländern dazu führt, dass Perso-
nen das Recht zur Auswanderung verwei-
gert wird.

Der Deutsche Caritasverband lehnt –
auch in Erinnerung an die deutsch-
deutsche Geschichte alle Versuche ab, 
das  anerkannte Menschenrecht auf Aus-
wanderung einzuschränken. Vielmehr
müssen in den Herkunftsländern Anreize
geschaffen werden, damit die Personen
bleiben oder/und nach einem Auslands -
aufenthalt auch zurückkehren. Um den
durch Abwanderung entstehenden Pro -
blemen von Herkunftsstaaten gerecht zu
werden, sollten diese Länder deswegen
dabei unterstützt werden, sich trotz 
oder sogar durch Abwanderung wirt-
schaftlich und gesellschaftlich weiterzu-
entwickeln und so die Zukunftsperspekti-
ven für die jeweilige Bevölkerung zu
verbessern.

4. Die Chancen temporärer
 Migration nutzen
Bis zu einem gewissen Grad kann der
Angst vor „Braindrain“ durch temporäre
Migration begegnet werden, da hier eine
Rückkehr zumindest Teil des Konzeptes
ist. Für ein Gelingen von temporärer
Migration wesentlich ist die Ausgestaltung.
Die Arbeitskräfte müssen fair behandelt
und bezahlt werden, und ein mehrfacher
Wechsel zwischen Herkunfts- und Ziel-
staat muss möglich sein.

Es gibt bereits erfolgreiche Modelle
temporärer Migration wie etwa die Saison-
arbeit. Diese Möglichkeiten sollten aus -
geweitet werden, weil sich gerade hier-
durch die Chance bietet, den Druck zur
illegalen Migration zu mindern und auch
weniger gut qualifizierten Migrant(inn)en
Zugänge zur legalen Arbeitsmigration zu
eröffnen.

5. Migrant(inn)en als
Expert(inn)en in eigener Sache
anerkennen
Wesentlich für die Ausgestaltung einer
humanen und fairen Migrationspolitik ist
es, Migrant(inn)en nicht als objekte, son-
dern als Subjekte zu betrachten. Das heißt
insbesondere, sie mit ihren persönlichen
Interessen und Wünschen ernst zu nehmen
und folglich Zuwanderungsformen mög-
lichst variabel zu halten. Weiter müssen bei
Veränderungen in der Lebenslage flexible
Lösungen, also gegebenenfalls ein Wechsel
des Aufenthaltstitels oder eine Aufent-
haltsverfestigung, möglich sein.

6. Migration steuern –
nicht verhindern
Es müssen einfache und flexible Zugangs-
verfahren gefunden werden. Das geltende
Ausländerrecht ermöglicht Lösungen im
System. Das Zuwanderungsrecht darf
dabei differenzieren, aber nicht diskrimi-
nieren. So sollte die Zulassung zum deut-
schen Arbeitsmarkt sich sowohl an den
Bedarfen des Arbeitsmarktes als auch an
außenpolitischen sowie integrationspoliti-
schen Erwägungen orientieren. Dies darf
aber nicht zu einem generellen Ausschluss

Arbeitskräftemigrationeckpunkte
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bestimmter Gruppen, Religionen oder
Her kunftsregionen führen.

6.1 Das Zuwanderungsregeln 

müssen einfach, transparent und 

diskriminierungsfrei sein

Die deutschen Regelungen zur Arbeitsmi-
gration haben einen Grad an Komplexität
erreicht, den nur noch ausgewiesene Fach-
leute durchdringen. Ziel muss deshalb ein
einfaches, transparentes und flexibles Sys-
tem sein. 

Wie bisher sollten neben individuellen
auch generalisierende Regelungen beste-
hen. Gerade bei temporärer Zuwanderung
kann das Verfahren etwa durch Abkom-
men mit Herkunftsstaaten gestrafft und
vereinfacht werden. Derartige Abkommen
dürfen allerdings nicht zu einem generel-
len Ausschluss bestimmter Gruppen, Reli-
gionen oder Herkunftsregionen führen.

Der Wahrung der Würde von Migran -
t(in n)en und ihrer Rechte muss dabei aber
immer besondere Sorgfalt und Aufmerk-
samkeit gewidmet werden – gerade weil  
sie in der schwächeren „Verhandlungs -
position“ sind.

6.2 Lösungen im vorhandenen System

sind möglich

6.2.1 Aufenthaltsrecht straffen 

und vereinfachen

Grundlage eines neuen Modells kann wie
bisher die Erteilung einer befristeten Auf-
enthaltserlaubnis sein, die für alle Bran-
chen und Qualifizierungsstufen erteilt
werden kann. In der Regel kann diese Auf-
enthaltserlaubnis verlängert werden und
in einem Daueraufenthalt enden.

Für bestimmte Tätigkeiten kann vorge-
sehen werden, dass der Aufenthalt nur
temporär ist und der Zugang zu diesen
Tätigkeiten nur auf Basis zwischenstaatli-
cher Abkommen möglich ist.

6.2.2 Arbeitsmarktspezifische 

Problemlagen durch arbeitsmarkt -

spezifische Maßnahmen lösen

Ein Mehr an Zuwanderung darf nicht dazu
genutzt werden, Errungenschaften wie
Arbeitnehmerrechte und Sozialstandards

zu unterlaufen. Aufgabe der Politik ist es,
Rahmenbedingungen zu schaffen, die
gewährleisten, dass die Rechte und
Bedürfnisse der Einheimischen und der
Migrant(inn)en gewahrt sowie ethische
und menschenrechtliche Standards beach-
tet werden.

Das Zuwanderungsrecht kann dabei
kein Mittel sein, strukturelle Probleme des
Arbeitsmarktes zu lösen. Die Durchset-
zung von Sozialstandards, Arbeitnehmer-
rechten und angemessener Entlohnung
sollte nicht durch das Zuwanderungs -
recht, sondern von den Sozialpartnern  
und durch Information und Unterstützung
auch der Arbeitskräfte aus dem Ausland
befördert werden. Insbesondere für die
zunehmende Zahl entsandter Arbeitskräf-
te und Leihabeiter(innen) müssen zu -
mindest die Mindeststandards gesichert
werden.

6.3 Bildungsaufenthalte und Frei -

willigendienste als Sprungbrett nutzen

Ausländer(innen), die sich bereits als
Schüler(innen), Student(inn)en, Au-pairs
oder Teilnehmer(innen) am FSJ in
Deutschland aufhalten, haben vielfältige
Potenziale und Ressourcen zu bieten. Sie
haben Kenntnisse über Deutschland ge -
sammelt und beherrschen zumeist die
deutsche Sprache. Sie sollten einwande-
rungspolitisch daher bevorzugt behandelt
werden. Die Möglichkeiten, nach dem
Freiwilligen Sozialen Jahr zu bleiben, soll-
ten erweitert werden.

7. Transparente, faire und 
menschenrechtskonforme
 Rahmenbedingungen schaffen
Wesentlich für die Ausgestaltung einer fai-
ren Migrationspolitik ist, die Interessen
und die Rechte von Migrant(inn)en zu
achten. Das bedeutet unter anderem, dass
verlässliche und transparente Zugangsver-
fahren geschaffen werden müssen. Grund-
sätzliche Standards wie das Recht auf glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit, Zugang zu
sozialen Leistungen, zu Bildung und Wei-
terbildung und zu medizinischer Versor-
gung sind zu gewährleisten. 

Auch bei einem nur temporären Auf-
enthalt darf es nicht zu einem Ausschluss
der Familienzusammenführung kommen.
Die Entscheidung, wo und wie das Famili-
enleben von Migrant(inn)en gestaltet
wird, muss selbstbestimmt möglich sein.
Um negative Folgen für die Familien mög-
lichst gering zu halten, muss über Wege der
Unterstützung transnationaler Familien-
formen nachgedacht werden.

Weiter darf es keine absolute Festle-
gung auf einen temporären Aufenthalt
geben. Es muss vielmehr je nach Lebenssi-
tuation und Bedarf auch ein dauerhafter
Aufenthalt möglich sein.

8. Punktesystem als Chance
Ein Punktesystem6 ist kein migrations -
politisches Allheimmittel und keine zwin-
gende Voraussetzung gesteuerter Zuwan-
derung.

Aus Sicht des Deutschen Caritasver-
bandes birgt das Punktesystem letztlich
aber mehr Vor- als nachteile. Bisher setzt
die Arbeitskräftezuwanderung regelmäßig
voraus, dass ein Arbeitsplatz sonst nicht
besetzt werden kann. Mit Blick auf den
demografischen Wandel sollte die Migra -
tionspolitik daneben auch über ein Modell
verfügen, das qualifizierte Zuwanderung
ohne konkreten Arbeitsplatz ermöglicht.
Es sollte daher ein neuer Anlauf genom-
men werden, ein Punktesystem zu kon -
zipieren und zu erproben.

9. Willkommenskultur aufbauen
notwendig für einen Paradigmenwechsel
in der Migrationspolitik ist eine Umgangs-
kultur, die geprägt ist von Wertschätzung
und Respekt. Geöffnet werden muss der
Blick für das Verbindende und Gemein -
same. So wird es unabhängig von der Her-
kunft und der Dauer des Aufenthaltes
möglich, sich in Deutschland willkommen
zu fühlen.

dffuduffsudffusArbeitskräftemigration eckpunkte
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Situation
Zuletzt wurde in Deutschland vor etwa
zehn Jahren auf breiter Ebene über eine
neuausrichtung der Migrationspolitik dis-
kutiert. Im Juli 2001 legte die „Unabhän-
gige Kommission Zuwanderung“ (bekannt
als Süssmuth-Kommission) ihren Ab -
schlussbericht vor, der unter breiter Betei-
ligung der Zivilgesellschaft entstanden
war. Die Süssmuth-Kommission konsta-
tierte, dass Deutschland, um seinen Wohl-
stand zu sichern, weitere Zuwanderung
brauche. Begründet wurde der Bedarf mit
der zunehmenden Globalisierung und den
absehbaren Folgen des demografischen
Wandels. Geltend gemacht wurde, dass
trotz hoher Arbeitslosenzahlen zahlreiche
hoch und niedrig qualifizierte Arbeitsplät-
ze nicht besetzt werden könnten. Demnach
seien „Reformen dringend erforderlich,
vor allem in der Bildungs- und Ausbil-
dungspolitik, der Familienpolitik, der Wis-
senschafts- und Technologiepolitik sowie

der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Darü-
ber hinaus müssen aber auch neue Wege
für eine im gesamtgesellschaftlichen Inte-
resse liegende Zuwanderung gefunden
werden. Dabei dürften die Arbeitsmarkt-
chancen der einheimischen Arbeitskräfte
nicht beeinträchtigt werden. Davon unbe-
rührt ist die Verpflichtung Deutschlands
zum Schutz politisch Verfolgter.“7

Die Feststellungen der Süssmuth-Kom-
mission klingen, als seien sie von heute.
Das vergangene Jahrzehnt hat zwar eine
Vielzahl an Reformen in der Familienpoli-
tik sowie der Arbeitsmarkt- und Sozialpo-
litik gebracht. Auch die Bildungspolitik
unterliegt ständigen Veränderungen.
nichtdestotrotz machen Wirtschafts- und
Arbeitgeberverbände seit Jahren immer
wieder geltend, dass es an qualifizierten
Arbeitskräften fehle.8 Insbesondere wird
seit Jahren ein Fachkräftemangel in den
Gesundheits- und Pflegeberufen ange-
führt.9 ob aktuell ein breiter Fachkräfte-

mangel tatsächlich besteht, ist in der Wis-
senschaft aber ebenso umstritten wie die
Frage, wie ihm beizukommen wäre.10 Poli-
tisch diskutiert wird (wieder) über eine
bessere Ausschöpfung des vorhandenen
Arbeitskräftepotenzials und ein Mehr an
Zuwanderung. Erschwert wird die Debat-
te dadurch, dass die Begriffe „Fachkraft“,
„Akademiker“ und „Hochqualifizierte“
oft sehr undifferenziert beziehungsweise
unreflektiert gebraucht werden. So wird
die Debatte oft auf die Anwerbung von
Hochqualifizierten reduziert.11

Braindrain als potenzielle negative Fol-
ge von Migration wird seit langem disku-
tiert. Die Abwanderung qualifizierter
Kräfte kann für die Entwicklung der Her-
kunftsländer nachteilig sein. Wenn aller-
dings qualifizierte Kräfte in großem
Umfang ihr Herkunftsland verlassen, ist
dies als Indiz zu werten, dass sie dort kei-
ne ausreichende Zukunftsperspektive
sehen. Erst in den letzten Jahren wurden

Hintergründe und Erläuterungen
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hingegen mögliche positive Auswirkungen
von Migration auf die Herkunftsländer in
die Migrationsdebatte eingeführt. Die
Geldüberweisungen von Migrant(inn)en
spielen für die Herkunftsgesellschaften in
wenig entwickelten Ländern eine bedeu-
tende Rolle. Auch Anstöße für die Ent-
wicklung der Gesellschaft in Form verän-
derten Bildungs-, Hygieneverhaltens oder
wirtschaftlicher Weiterentwicklung kön-
nen durch Migration gegeben werden.12

Mit der sogenannten Feminisierung von
Migration gehen Chancen für Frauen auf
ein selbstbestimmteres Leben einher.
Gleichzeitig wird in jüngerer Zeit zuneh-
mend über die Folgen von Migration für
die zurückbleibenden Familienangehöri-
gen beziehungsweise die globalen Migra -
tionsketten diskutiert, die insbesondere im
Kontext von Pflege und Betreuung von
Kindern und alten Menschen zu beobach-
ten sind.

Der 2001 angemahnte Paradigmen-
wechsel in der deutschen Migrationspoli-
tik unterblieb. Das 2005 in Kraft getretene
Zuwanderungsgesetz dient nicht der
Gestaltung von Zuwanderung, sondern
ihrer steuernden Begrenzung.13 Der
grundsätzliche Anwerbestopp wurde bei-
behalten. Das bedeutet, dass sich gemäß
§ 18 Abs. 1 S. 1 AufenthG die „Zulassung“
von Ausländer(innen) zum deutschen
Arbeitsmarkt bisher insbesondere an dem
„Erfordernis orientiert, die Arbeitslosig-
keit [in Deutschland] zu bekämpfen“. Die-
se Zielvorgabe des Ausländerrechts wurde
auch durch die Reformen der letzten Jah-
re wie etwa die Hochschulabsolventen-
Zugangsverordnung von 2007 oder das
Aktionsprogramm Arbeitsmigration von
200814 nicht in Frage gestellt.

Der Koalitionsvertrag sieht vor, noch  
in dieser Legislaturperiode die Zuwande-
rung von Fachkräften neu zu regeln.15

Fachkräfte werden dabei als Personen  
de finiert mit einer anerkannten aka -
de mischen oder einer anerkannten
anderwei tigen mindestens zweijährigen
abgeschlossenen Berufsausbildung.16 Im
Juni 2011 hat die Bundesregierung ein
Fachkräfte papier vorgelegt, in welchem

dem Ausschöpfen „der internen Poten -
ziale“ Vorrang vor Zuwanderung gegeben
wird.17 Zumindest mit Blick auf Engpässe
bei Hochqualifizierten und Fachkräften
wird aber auch eine Lockerung des
Zuwan derungsrechts in Aussicht gestellt.18

Anfang november 2011 hatte die Re -
gierungskoalition kleine Verbesserungen
allerdings nur für die Anwerbung von
Hochqualifizierten beschlossen19, die
schon nach wenigen Tagen wieder hin-
fällig waren20 und nun doch umgesetzt wer-
den sollen.21 Mittlerweile hat die
Bundesre gierung den „Entwurf eines
Gesetzes zur Umsetzung der Hochqualifi-
zierten-Richtlinie der Europäischen Uni-
on“ 22 vorgelegt. Ziel ist es, neben der Um -
setzung der genannten Richtlinie, die
„Möglich keiten zur Beschäftigungsauf-
nahme von ausländischen Absolventen
deutscher Hochschulen nach dem Studien-
abschluss und den dauerhaften Zuzug 
von hoch qualifizierten Fachkräften zu er -
leichtern“ 23.

Der Bedarf an Hochqualifizierten
scheint mittlerweile nicht nur von einer
Mehrheit in der Politik, sondern auch sei-
tens der Bevölkerung kaum noch in Frage
gestellt zu werden: Laut einer Umfrage
von 2011 wünschen sich knapp 60 Prozent
der Befragten mehr hochqualifizierte Ein-
wanderer(innen). Fast 70 Prozent wün-
schen weniger Zuwanderung von niedrig-
qualifizierten.24

Parallel zur deutschen Debatte entwi-
ckelt sich auch die EU-Migrationspolitik
weiter. Durch den Vertrag von Lissabon
hat die EU neue Kompetenzen zur Gestal-
tung der Einwanderungspolitik erhalten
(Art. 79 AEUV). Die grundsätzlichen Ent-
scheidungen, ob und in welchem Umfang
Arbeitsmigration zugelassen wird, bleiben
in der Entscheidungskompetenz der Mit-
gliedstaaten. Zur Ausgestaltung von
arbeitsmarktbezogener Migration, zu zir-
kulärer Migration und zu einem Gesamt-
ansatz in der Migrationspolitik25 hat die
Kommission jedoch bereits mehr oder
weniger konkrete Vorschläge vorgelegt.
Auch diese Entwicklungen gilt es im Blick
zu behalten.

1. Rechtsgrundlagen 
zur  Arbeitsmigration nach 
Deutschland
Das geltende Recht lässt – trotz Anwerbe-
stopp – viel mehr zu, als oft gedacht wird.
Es ist aber auch sehr ausdifferenziert,
hochkomplex und wenig transparent. 

Zunächst spielt die Staatsangehörigkeit
eine Rolle: Privilegiert sind EU-Bür -
ger(innen), die unbeschränkt einwandern
und arbeiten können, von den ursprüng-
lich beziehungsweise immer noch gelten-
den Ausnahmen der zeitweilig beschränk-
ten Arbeitnehmerfreizügigkeit der
Angehörigen der 2004 und 2007 beigetre-
tenen Staaten abgesehen. Auch Staatsan-
gehörige der EWR-Staaten (Island, Liech-
tenstein, norwegen26) sowie der Schweiz27

genießen einen genehmigungsfreien Zu -
gang zum Arbeitsmarkt.

Bei den Staatsangehörigen der EU-
Staaten mit beschränkter Arbeitnehmer-
freizügigkeit (derzeit Rumänien und
 Bulgarien) ist die Aufnahme einer
Beschäftigung in Deutschland dann mög-
lich, wenn für die Beschäftigung aufgrund
der Art der Tätigkeit keine Zustimmung
der Bundesagentur für Arbeit (BA) nötig
ist oder wenn keine einheimische Arbeits-
kraft zur Verfügung steht (Vorrangprü-
fung, siehe S. 12, 4. Spiegelstrich).

Insgesamt ist bei den Staatsange -
hö rigen der EU- und der EWR-Staaten
eine Steuerung der Zuwanderung durch
na tionale Regelungen kaum oder gar 
nicht möglich. Entsprechend konzentriert
sich die Debatte regelmäßig auf den Zu -
zug von Arbeitskräften aus nicht-EU-
Staaten. Hier liegt die Regelungskompe-
tenz be züglich des Umfangs der
Arbeitskräfte zuwanderung auf der natio-
nalen Ebene, wobei die EU mittlerweile
mit Blick auf die Rahmenbedingungen
mitredet. 

Für Einreise und Aufenthalt von Ange-
hörigen von nicht-EU-Staaten (Drittstaat-
ler[inne]n) nach Deutschland zum Zweck
der Beschäftigung sieht das Aufenthaltsge-
setz (AufenthG) unterschiedliche Aufent-
haltstitel mit unterschiedlichen Vorausset-
zungen und Rechtsfolgen vor. p

dffuduffsudffusrechtslageZuwanderungsgesetz
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Es gibt jeweils Regelungen für Beschäf-
tigte ohne qualifizierte Ausbildung (§ 18
Abs. 3 AufenthG), mit qualifizierter
Berufsausbildung (§ 18 Abs. 4 AufenthG),
für Hochqualifizierte in besonderen Fällen
(§ 19 AufenthG) sowie für Forscher (§ 20
AufenthG). 
n Der Regelfall ist die befristete Aufent-

haltserlaubnis nach § 18 AufenthG. Sie
gilt für alle Berufsgruppen und kann in
der Regel verlängert werden. Diese
Aufenthaltserlaubnis erhalten unter
anderem auch Akademiker(innen) und
andere Fachkräfte, es sei denn, sie erfül-
len die Voraussetzungen der unbefriste-
ten niederlassungserlaubnis für Hoch-
qualifizierte nach § 19 AufenthG.

n Die unbefristete niederlassungserlaub-
nis für Hochqualifizierte nach § 19 Auf-
enthG setzt entweder besondere
Kenntnisse oder eine herausgehobene
Position oder ein Einkommen von min-
destens der Beitragsbemessungsgrenze
der Rentenversicherung voraus. Die
Regierungskoalition hatte bei ihrem
Gipfel am 6.11.2011 beschlossen, diese
Mindestgehaltsschwelle von derzeit
66.000 auf 48.000 Euro p.a. zu senken,
diesen Beschluss aber zunächst ausge-
setzt.28 Im Rahmen der Umsetzung der
Hochqualifizierten-Richtlinie der EU
wird die Gehaltsgrenze nun gestri-
chen.29

n Eine Beschäftigung im Rahmen von
§ 18 oder § 19 AufenthG kann jeweils
erlaubt werden, wenn die Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) zustimmt, wenn es
in einer Verordnung vorgesehen ist,
wenn es entsprechende zwischenstaatli-
che Vereinbarungen gibt oder wenn es
entsprechende Aufnahmevereinbarun-
gen gibt (§ 39 Abs. 1 AufenthG). Detail-
lierte Regelungen zu zustimmungs -
freien und zustimmungsfähigen
Tätigkeiten finden sich in der Beschäf-
tigungsverordnung (BeschV) und der
Hochschulabsolventen-Zugangsver-
ordnung sowie den jeweiligen Durch-
führungshinweisen.

n Eine weitere Differenzierung je nach
Tätigkeitsbereichen ergibt sich aus der

sogenannten Vorrangprüfung (§ 39 Abs.
2 Satz 1 AufenthG) und der Prüfung der
Arbeitsbedingungen (§ 39 Abs. 2 Satz 2
AufenthG). Demnach dürfen Arbeits-
kräfte aus dem Ausland nur eingestellt
werden, wenn keine Einheimischen zur
Verfügung stehen und wenn die
Arbeitsbedingungen nicht ungünstiger
sind als für vergleichbare einheimische
Beschäftigte. Diese Regelungen gelten
aber nicht für alle Berufsgruppen. Aus-
genommen von der Vorrangprüfung
sind zum Beispiel Maschinenbauinge-
nieure, Ärzte und leitende Angestellte,
aber auch Absolventen deutscher Aus-
landsschulen.

n Für bestimmte Berufsgruppen wie zum
Beispiel Spezialitätenköche (§ 26
BeschV) ist die Aufenthaltserlaubnis
zeitlich beschränkt und kann nicht ver-
längert werden. Für andere wie zum
Beispiel Pflegekräfte ist Voraussetzung,
dass Absprachen mit der Arbeitsver-
waltung des Herkunftslandes bestehen.

n Weiter gibt es temporäre Zuwanderung
im Rahmen von Saisonarbeit (§ 18
BeschV), für Werkvertragsarbeitneh-
mer(innen) (§ 39 BeschV) und Gastar-
beitnehmer(innen) (§ 40 BeschV).
Voraussetzung ist hier jeweils, dass
Absprachen mit der Arbeitsverwaltung
des Herkunftslandes bestehen.

n Ein Sonderfall von temporärer Arbeits-
migration sind Tätigkeiten, bei denen
nicht die Erwerbstätigkeit, sondern Bil-
dungsaspekte oder soziales Engage-
ment im Vordergrund stehen wie bei
der Beschäftigung im Rahmen eines
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ, § 9
BeschV) oder als Au-pair (§ 20
BeschV). Für diese Personen ist ein
Wechsel in eine reguläre Tätigkeit, in
Ausbildung oder Studium in der Regel
nicht unmittelbar möglich. Sie müssen
vielmehr zunächst ausreisen und vom
Heimatland aus einen neuen Aufent-
haltstitel beantragen.

n Das Gesetz zur Umsetzung der Hoch-
qualifizierten-Richtlinie der EU wird
zu einem weiteren Aufenthaltstitel für
Fachkräfte führen. nach dem neuen

§  19a AufenthG sollen Auslän der(in -
nen) die Blaue Karte EU erhalten, die
entweder über einen in Deutschland
anerkannten Hochschulabschluss ver-
fügen oder über eine durch mindestens
fünfjährige Berufstätigkeit nachgewie-
sene vergleichbare Qualifikation (§ 19 a
Abs. 1 nr. 1 AufenthG). Handelt es sich
um Berufe, bei denen im Herkunftsland
Mangel herrscht, ist die Blaue Karte zu
versagen (§ 19 a Abs. 2 nr. 3 AufenthG).
Besitzer(innen) einer Blauen Karte
erhalten schon nach 33 Monaten eine
niederlassungserlaubnis (§ 19 a Abs. 2
nr. 6 AufenthG).

n Mit dem Gesetz zur Umsetzung der
Hochqualifizierten-Richtlinie wird ein
weiterer neuer Aufenthaltstitel einge-
führt: eine Aufenthaltserlaubnis zur
Arbeitsplatzsuche für qualifizierte
Fachkräfte (§ 18 c AufenthG): Auslän-
der(innen), die über einen deutschen
Hochschulabschluss oder einen ver-
gleichbaren Abschluss aus dem Ausland
verfügen und deren Lebensunterhalt
gesichert ist, dürfen sich sechs Monate
zur Arbeitssuche in Deutschland auf-
halten.

neben den bereits genannten gibt es als
arbeitsmarktrelevante Aufenthaltstitel
noch unterschiedliche Aufenthaltserlaub-
nisse für Ausbildung (§ 17 AufenthG) und
Studium (§ 16 AufenthG). Ausländische
Akademiker(innen), die in Deutschland
studiert haben, haben seit Juni 2012 18
Monate Zeit, sich einen ihrer Ausbildung
entsprechenden Arbeitsplatz zu suchen. In
dieser Zeit behalten sie die Aufenthaltser-
laubnis als Student(inn)en und sind zur
Ausübung einer Erwerbstätigkeit berech-
tigt (§ 16 Abs. 4 AufenthG). Im Erfolgsfall
findet ein Wechsel zu einer Aufenthaltser-
laubnis zum Zweck der Erwerbstätigkeit
statt. Im Übrigen ist ein dauerhafter Auf-
enthalt nicht vorgesehen. nach zwei Jah-
ren ausbildungsadäquater Berufstätigkeit
erhalten sie eine niederlassungserlaubnis.
Für Auslän der(in nen), die in Deutschland
eine betriebliche Ausbildung machen, wird
der Zugang zum Arbeitsmarkt ebenfalls
verbessert. Sie dürfen nun ein Jahr lang
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eine adäquate Tätigkeit suchen. Während
dieser Zeit ist eine Erwerbstätigkeit
erlaubt (§ 17 Abs. 3 AufenthG).

So ist es im Ergebnis zwar für fast alle
Arbeitsplätze und insbesondere für die
sogenannten Mangelberufe möglich, eine
Arbeitskraft im Ausland anzuwerben. Je
nach Berufsausbildung oder Arbeitsplatz
unterscheiden sich die Aufenthaltstitel in
den sich teilweise überschneidenden
Voraussetzungen und den Rechtsfolgen
aber so stark, dass sich viele Arbeitgeber
schon dadurch überfordert fühlen. 

Ein weiteres Problem für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer(innen) ist, dass die Vor-
rangprüfung und die Prüfung der Arbeits-
bedingungen zu Verzögerungen und zur
Ablehnung führen können – beispielswei-
se weil einheimische Arbeitskräfte zumin-
dest fiktiv zur Verfügung stünden.

Ein weiteres Anwerbehindernis ist, dass
in Zeiten wachsender Mobilität ein Wech-
sel zwischen Deutschland und dem Her-
kunftsland oder einem dritten Staat nur
schwer möglich ist: Das Aufenthaltsrecht
geht regelmäßig nach sechsmonatiger
Abwesenheit verloren (vgl. § 51 Abs. 1 nr.
6 und 7 und Abs. 2 AufenthG).

2. Gemeinsame Migrations -
politik der EU und „Konzepte
 zirkulärer Migration“
Das Stockholmer Programm zählt die Ent-
wicklung einer gemeinsamen Migrations-
politik der EU zu den wichtigen Zukunfts-
aufgaben. Umfassende und nachhaltige
Rahmenvorgaben sollen es ermöglichen,
auf die steigende nachfrage nach Arbeits-
kräften zu reagieren und die soziale Lage
von Migrant(inn)en zu berücksichtigen.
Legalen Einwanderern müsse ein eindeu-
tiger, einheitlicher Status angeboten wer-
den sowie Einwanderung und Bedürfnisse
des Arbeitsmarktes enger miteinander
verknüpft werden.

Der Gesamtansatz zur Migrationsfrage
soll geprägt sein vom „Geist der Solidari-
tät zwischen den Mitgliedstaaten“ und der
„Partnerschaft mit den Drittländern“.30

Die Kohärenz zwischen der Migrationspo-
litik und anderen Politikbereichen wie

Außen- und Entwicklungspolitik und Han-
dels-, Beschäftigungs-, Gesundheits- und
Bildungspolitik auf europäischer Ebene
soll gestärkt werden.31

Ein Baustein des Gesamtansatzes zur
Migration sind das Konzept beziehungs-
weise Programme zirkulärer Migration.
Diese Idee ist eine spezielle Variante der
temporären Migration: Drittstaatler(in -
nen) sollen für einen befristeten Zeitraum
zu Arbeits-, Studien- oder Ausbildungs-
zwecken in die EU kommen können,
sofern sie nach Ablauf der ihnen gewähr-
ten Genehmigung in ihr Herkunftsland
zurückkehren. Voraussetzung sind
Abkommen mit den Herkunftsländern,
die die Rückkehr gewährleisten, und im
Gegenzug von direkter Unterstützung sei-
tens der EU profitieren. Weitere Aspekte
sind, durch eine Weiterqualifizierung der
Migrant(inn)en zur Entwicklung ihrer
Herkunftsländer beizutragen und die
Gefahr der Abwanderung von Fachkräften
zu reduzieren.32

3. Zuwanderungsrealitäten
3.1 Weltweite Migration

Meist wird das Thema „Migration“ sehr
europa- oder auch deutschlandzentriert
diskutiert. Im Fokus der Politik und auch
der Öffentlichkeit stehen Bemühungen,
Einwanderung zu verhindern oder wenigs-

tens zu begrenzen. Diese Fokussierung ver-
stellt den Blick dafür, dass die weltweiten
Wanderungsbewegungen nur zu rund
einem Drittel in einem Austausch zwischen
reichen und armen Staaten stattfinden. 

Ende 2010 zählte der UnHCR 10,5
Millionen Menschen, die als Flüchtlinge im
Ausland leben. In der EU lebten mit 1,6
Millionen Flüchtlingen weniger als allein
in Pakistan (1,9 Millionen). Deutschland
beherbergte mit knapp 600.000 Flüchtlin-
gen mehr als jeder andere europäische
Staat – aber wesentlich weniger als Iran
und Syrien mit jeweils gut einer Million
Flüchtlingen. Die Mehrheit der Flüchtlin-
ge bleibt in der Herkunftsregion, und infol-
gedessen lebten 8,13 der 10,5 Millionen
Flüchtlinge in Afrika, dem Mittleren und
nahen osten sowie in Asien und dem pazi-
fischen Raum.33

neben Flüchtlingen leben nach vorsich-
tigen Schätzungen weltweit circa 200 Mil-
lionen Menschen aus anderen Gründen
außerhalb ihres Herkunftslandes. Von
 diesen „internationalen“ Migrant(inn)en
wandern nur gut ein Drittel aus Entwick-
lungsländern (Grafik unten) in hochentwi-
ckelte Länder. Der größte Teil des Migra-
tionsgeschehens findet zwischen gut
entwickelten Ländern statt. So wanderten
2007 weniger Menschen von Afrika nach
Europa als aus Europa nach nordamerika.
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Die zwei größten Wanderungsbewegun-
gen weltweit finden jeweils innerhalb
Asiens und innerhalb Europas statt (vgl.
Karte S.1334).

Sofern es sich um Arbeitsmigrant(in -
n)en handelt, die in eines der oECD-Län-
der eingewandert sind, überwiegt in den
letzten Jahren die temporäre Migration.
obwohl aufgrund der Wirtschaftskrise ein
Rückgang zu beobachten war, belief sich
2009 die Zahl der befristet Zugewander-
ten auf 1,9 Millionen im Vergleich zu 1,5
Millionen dauerhaft Zugewanderten. Von
den befristet Beschäftigten waren circa 45
Prozent Saison- oder Urlaubsarbeiter. 35

Die Zunahme temporärer Migration
beruht auch auf den heutigen schnellen
und preiswerten Transport- und Kommu-
nikationsmitteln.36

3.2 Deutschland als Zielland

Trotz des Anwerbestopps und steigender
Arbeitslosenzahlen hat seit 2001 kontinu-
ierlich eine Zuwanderung von Auslände -
r(in ne)n nach Deutschland stattgefunden:
Die größte Gruppe stellen andere EU-Bür-
ger(innen), deren Zuwanderung wegen der
Freizügigkeit kaum steuerbar ist und nicht
differenziert nach den Zuwanderungs -
gründen erfasst werden kann. Von den 6,7
Millionen Ausländer(in nen)37, die zum
31.12.2010 in Deutschland lebten, hatten 2,4
Millionen eine Staatsangehörigkeit eines
der EU-Staaten. 1,6 Millionen stammten
aus der Türkei und weitere 1,3 Millionen
aus einem anderen europäischen Land.
Lediglich 271.431 hatten die Staatsange -
hörigkeit eines afrikanischen Staates.38

Von den 622.506 im Jahr 2010 zugewan-
derten Ausländer(innen) hatten 356.778
eine Staatsangehörigkeit eines EU-Staa-
tes.39 In den vergangenen Jahren (seit 2004
beziehungsweise 2007) stellten Polen, Bul-
garen und Rumänen das Gros der neu
zugewanderten EU-Bürger(innen), aller-
dings gibt es in dieser Gruppe auch eine
besonders hohe Fluktuation.40 neu-EU-
Bürger(innen) stellen auch seit Jahren die
Mehrheit der Saisonarbeiter(innen) von
insgesamt knapp 300.000.41 Wie sich hier
die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit aus-

wirken wird, ist ungewiss. Über die Zahl
der EU-Bürger(innen), die sich, ohne sich
anzumelden, in Deutschland aufhalten, lie-
gen keine Erkenntnisse vor.

In den Jahren 2006 bis 2009 wanderten
pro Jahr jeweils knapp 200.000 Menschen
aus nicht-EU-Staaten nach Deutschland
ein. In den Jahren 2006 bis 2008 erhielten
davon rund 15 Prozent eine Aufenthaltsge-
nehmigung zum Zweck der Erwerbstätig-
keit, im Krisenjahr 2009 waren es nur 13
Prozent. Weiter erhielten in diesem Zeit-
raum knapp 20 Prozent der jährlich neu
Zugewanderten eine Aufenthaltserlaubnis
zu Bildungs- beziehungsweise Ausbil-
dungszwecken.42 2010 stieg die Zahl der
Einwanderer(innen) aus nicht-EU-Staa-
ten auf insgesamt 232.007 an. Der Anteil
der mit einem Aufenthaltstitel zum Zweck
der Beschäftigung Eingereisten blieb in
diesem Jahr aber bei unter 13 Prozent.43

Knapp zwei Drittel nahmen eine qualifi-
zierte Beschäftigung auf. Die größten
Gruppen ausländischer Beschäftigter, die
im Jahr 2010 eingereist sind, waren Staats-
angehörige aus Indien, den Vereinigten
Staaten, China und Kroatien.44

Eine niederlassungserlaubnis für
Hochqualifizierte erhielten 2010 nur 522
Personen, eine Aufenthaltserlaubnis für
Forscher 299 Personen.45 Das bedeutet
einerseits einen Zuwachs im Vergleich zu
den Vorjahren.46 Im Vergleich zur Gesamt-
zahl der Einwanderer(innen) pro Jahr ist
die Zahl aber marginal.

Zum Zwecke eines Studiums hielten
sich zum Wintersemester 2009/10 181.200
Ausländer(innen) in Deutschland auf.47

Von den rund 27.000 Bildungsauslän -
der(in nen)48, die 2010 ihr Studium erfolg-
reich abschlossen, machten 4321 nach dem
Studium von der Möglichkeit Gebrauch,
sich zum Zweck der Arbeitssuche weiter in
Deutschland aufzuhalten.49 Diejenigen,
die sofort eine Arbeit gefunden haben,
sind in die Zahl der Personen eingeflossen,
die einen Aufenthaltstitel zum Zweck der
Erwerbstätigkeit erhalten haben.

Die Einwanderung nach Deutschland
hat in den letzten beiden Jahrzehnten
kaum zum Bevölkerungswachstum beige-

tragen: nach einem Höchststand Anfang
der 1990er Jahre mit einem Zuwande-
rungsplus von rund 300.000 pro Jahr war
das Wanderungssaldo der Zu- und Fortzü-
ge von ausländischen Staatsangehörigen
1997 und 1998 negativ. Seither schwankt
der jährliche Saldo zwischen knapp
200.000 (2001) und 10.000 Personen
(2008) pro Jahr.50 Wegen der starken
Abwanderung von Deutschen war der
Wanderungssaldo insgesamt noch niedri-
ger. In den letzten zehn Jahren wanderten
stets deutlich über 100.000 Deutsche pro
Jahr aus. Beim vorläufigen Höhepunkt der
Auswanderungswelle im Jahr 2008 lag die
Zahl bei 174.759.51 Insgesamt kam es
dadurch in den Jahren 2008 und 2009 zu
einem negativen Wanderungssaldo.52 Seit-
her ist der Wanderungssaldo wieder posi-
tiv. 2011 stieg zuwanderungsbedingt sogar
erstmals seit 2002 die Bevölkerungszahl
Deutschlands wieder leicht an.53

Etwa die Hälfte der deutschen Auswan-
derer(innen) zwischen 1996 und 2006  
hatte einen Hochschulabschluss. nur neun
Prozent hatten einen niedrigen Ab -
schluss.54 Für die letzten Jahre ist feststell-
bar, dass es sich vor allem um Personen
zwischen 25 und 50 Jahren handelt.55

Seit 2010 steigen die Zuwanderungs-
zahlen insbesondere von EU-Bürger(in -
ne)n, so dass der Wanderungssaldo wieder
im positiven Bereich liegt.56 Dieser Trend
setzte sich 2011 fort, gleichzeitig ging die
Abwanderung zurück.57

Zahlenmäßig nicht erfassen lässt sich
die Zahl der Ausländer(innen), die ohne
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in
Deutschland leben und arbeiten. Schät-
zungen gehen von 450.000 Menschen in
aufenthaltsrechtlicher Illegalität aus, von
denen ein erheblicher Teil in Landwirt-
schaft, Gastronomie, Bauwirtschaft und in
Privathaushalten beschäftigt wird.

Ebenfalls keine konkreten Zahlen lie-
gen vor zu Arbeitnehmer(innen), die im
Rahmen der Dienstleistungsfreiheit von
ihren in einem anderen EU-Staat angesie-
delten Arbeitgebern nach Deutschland
entsandt werden. Sie werden nicht als in
Deutschland Beschäftigte registriert.

inhaltzuwanderungen Temporäre Migration/EU-Binnenwanderung
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4. Aktuelle und prognostizierte
Arbeitskräftebedarfe
Die verfügbaren amtlichen Daten erfassen
nachfrage und Angebote auf dem Arbeits-
markt nicht vollständig. Als Kriterien zur
Feststellung von branchen- oder berufsspe-
zifischem Arbeitskräftemangel lassen sich
folgende Parameter auf dem Arbeitsmarkt
heranziehen: die Zahl der Beschäftigten,
die der offenen Stellen und die Zahl der
Arbeitslosen, die Dauer von Vakanzen und
die Höhe der Einkommen. Mit Blick auf die
gemeldeten offenen Stellen und Arbeitsu-
chende lässt sich aktuell ein allgemeiner
Fach- oder Arbeitskräftemangel nicht fest-
stellen.58 Um mehr Klarheit über aktuelle
und künftige Bedarfe zu gewinnen, will das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) ein Jobmonitoring aufbauen.59

nach einer aktuellen Engpassanalyse
des Wirtschaftsministeriums gibt es Eng-
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pässe bei den Gesundheitsberufen.60 Auch
die Bereiche Verkehr, Logistik und Handel
zeigen steigenden Arbeitskräftebedarf.61

Weiter wird häufig ein aktueller und
zukünftiger Mangel bei Ingenieur(inn)en
und in den technischen Berufen ange-
führt.62 Der Mangel bei beruflich Qualifi-
zierten soll deutlich höher sein als der
Mangel bei Akademiker(innen).63

Als Bereiche mit Arbeitskräftemangel
in der Zukunft werden auch Branchen
genannt, die eher den wenig qualifizierten
Tätigkeiten beziehungsweise dem niedrig-
lohnsektor zugeordnet werden wie Gastro-
nomie und Reinigungsberufe.64

Meldungen über fehlende Fachkräfte
beruhen derzeit oft auf punktuellen und
kurzfristigen Einschätzungen einzelner
Branchen.65 Entsprechend umstritten sind
sie. Vereinzelt wird im Gegenteil sogar
befürchtet, dass Deutschland auf eine

Fachkräfteschwemme zusteuere, die zu
Frustration und weiterer Abwanderung
von hier ausgebildeten Arbeitskräften füh-
ren werde.66 Weiter wird der These, es feh-
le an Fachkräften, häufig entgegengehal-
ten, dass es in Deutschland nicht an
Arbeits- beziehungsweise Fachkräften
fehle. Das Problem sei vielmehr, dass
Arbeitgeber das vorhandene Arbeitskräf-
tepotenzial nur unzureichend ausschöpf-
ten, also nicht genug ausbilden und/oder
nicht ausreichend bereit seien, Ältere,
Frauen oder Menschen mit Migrationshin-
tergrund einzustellen.

Relativ unstrittig ist ein Fachkräfteman-
gel in den Pflegeberufen und im Erzie-
hungsbereich. Hier fehlt es allerdings an
einem Ansteigen der Löhne als einem
sonst wesentlichen Indiz für Mangelsitua-
tionen, weil die Löhne nur bedingt vom
Markt gesteuert werden (s. Kasten). p

dffuduffsudffusarbeitskräfteBedarfslage

Im Fokus: Pflegekräfte

Die Zahl der Beschäftigten im Pflegebereich stieg zwar auch in

den letzten Jahren – trotz Wirtschaftskrise.67 Insgesamt wird

dieser Anstieg der Beschäftigtenzahl aber nicht als bedarfsde-

ckend angesehen.68 Der Pflegebereich wird regelmäßig als Ar-

beitsmarktsegment benannt, in dem schon jetzt Fachkräfte-

mangel herrscht. Ohne Gegensteuerung wird sich dieser Man-

gel in Zukunft noch verschärfen. 

Im Jahr 2010 gab es circa 900.000 Beschäftigte im Pflegebe-

reich69, wobei der Anteil von Menschen mit Migrationshinter-

grund – anders als oft vermutet – unter ihrem Anteil an der Be-

völkerung liegt. Laut Statistik der Bundeagentur für Arbeit sind

weniger als vier Prozent der Beschäftigten im Pflegebereich

Ausländer(innen), deren Anteil an der Bevölkerung bei knapp

neun Prozent liegt. Der Anteil von Altenpfleger(innen) mit Migra-

tionshintergrund erscheint mit 18,3 Prozent70 relativ hoch, ent-

spricht aber nicht dem Anteil dieser Personengruppe von über

20 Prozent an der erwerbsfähigen Bevölkerung.

Der Anteil von aus dem Ausland angeworbenen Arbeitskräften

ist minimal: Im Jahr 2010 wurden nur 116 Arbeitsgenehmigun-

gen für Pflegekräfte aus Nicht-EU-Staaten erteilt sowie 2357

 Arbeitsgenehmigungen für ungelernte und einschlägig ausge-

bildete Arbeitskräfte aus den neuen EU-Staaten.

Der Versuch, Pflegefachkräfte aus dem Ausland anzuwerben,

scheitert nicht an den rechtlichen Rahmenbedingungen, da die-

se theoretisch eine Anwerbung zuließen. Ein wesentliches Hin-

dernis ist vielmehr, dass sich im Ausland erworbene Pflegestan-

dards nicht unbedingt mit hiesigen decken. Dabei spielt auch

eine Rolle, dass es sich um ein kultursensibles Arbeitsfeld han-

delt, die Pflegekräfte sich auf die Lebensumstände der Pflege-

bedürftigen einstellen können müssen. – Die Anwerbung von

Kräften aus dem Ausland würde also nicht ohne weiteres eine

Lösung darstellen.71

Ein weiterer Aspekt ist, dass Deutschland mit diesem Fachkräf-

temangel nicht allein steht. Alle Industrienationen und nicht nur

diese stehen vor der Herausforderung, die medizinische und

pflegerische Versorgung der Bevölkerung auch künftig zu si-

chern. Geeignete Kräfte haben also die Wahl.72 Bei der Anwer-

bung von Pflegepersonal konkurriert Deutschland mit anderen

Staaten, die wie die Schweiz, Schweden oder Luxemburg einen

Großteil ihres Pflegepersonals durch Anwerbung abdecken und

bessere Arbeitsbedingung bieten als Deutschland. Auch aus

Deutschland wandern zusehends mehr Fachkräfte ab, Schät-

zungen gehen von 1000 pro Jahr aus.73

Elke Tießler-Marenda
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4.1 Mismatch

Es ist zwar derzeit (noch) kein allgemeiner
Fachkräftemangel feststellbar, aber es gibt
in vielen Betrieben, Regionen und Bran-
chen offene Arbeitsplätze. Arbeitgeber
bestimmter Branchen beklagen lange
Vakanz-Zeiten bei der Stellenbesetzung.

Die Arbeitsmarkttheorie spricht bei
diesen sektoralen beziehungsweise regio-
nalen Erscheinungen von „Mismatch“:
Arbeitskräftesuchende und Arbeitsuchen-
de kommen beziehungsweise passen nicht
zusammen, offene Stellen können auch bei
hoher Arbeitslosigkeit nicht besetzt wer-
den. Mismatch ergibt sich einerseits durch
Informations- und Suchdefizite, aber auch
daraus, dass Arbeitsnachfrage und -ange-
bot im Hinblick auf berufliche Qualifika-
tionen, Regionen und Sektoren nicht zuei-
nander passen. Vor allem qualifikatorische
Lücken lassen sich häufig nicht kurzfristig
schließen, weil sie von langfristigen Bil-
dungs- und Investitionsentscheidungen
abhängen.74

4.2 Folgen des demografischen

 Wandels

Aufgrund der demografischen Entwick-
lung geht in Deutschland langfristig die
Bevölkerungszahl und damit auch die Zahl
der erwerbsfähigen Menschen zurück.
Durch die hohen Zuwanderungsraten in
den 1990er Jahren wirkte sich das noch
nicht auf die Gesamtbevölkerungszahl aus.
Der mittlerweile stark gesunkene Zuwan-
derungssaldo reicht aber schon länger
nicht mehr, um den Überschuss der Ster-
befälle über die Geburten auszugleichen.
Seit 2003 geht die Bevölkerung kontinu-
ierlich zurück.75

nach Berechnungen des Statistischen
Bundesamtes wird Deutschland bei einem
annähernd konstanten Geburtenniveau im
Jahr 2030 noch 77 Millionen Einwohner
haben. Die Altersgruppe der 20- bis unter
65-Jährigen geht demnach besonders stark
um 7,5 Millionen Menschen zurück,
wodurch ihr Anteil an der Gesamtbevölke-
rung schrumpfen wird: von 61 Prozent im
Jahr 2008 auf gut 54 Prozent im Jahr 2030.
Dieses Szenario des Statistischen Bundes-

amtes setzt allerdings bereits eine jährliche
nettozuwanderung von 100.000 Personen
voraus – eine Zahl, die derzeit bei weitem
nicht erreicht wird.76

Die Bundesregierung und die Bundes-
agentur für Arbeit gehen von einem Rück-
gang des Arbeitskräftepotenzials von der-
zeit 44,6 Millionen auf 38,1 Millionen im
Jahr 2025 aus (Szenario ohne Zuwande-
rung und ohne Erschließung neuer
Erwerbspersonenpotenziale).77

nach Berechnungen von Prognos geht
das Arbeitskräfteangebot bis 2030 unter
gleichbleibenden Bedingungen um insge-
samt rund 5,6 Millionen Personen zurück.
Diese rechnerische „Unterversorgung“
mit Arbeitskräften werde alle Tätigkeiten
auf allen Qualifikationsebenen betreffen.78

Der Rückgang der erwerbsfähigen
Bevölkerung lässt sich nicht „eins zu eins“
in einen zu erwartenden Arbeitskräfte-
mangel umrechnen, weil das eine statische
Arbeitskräftenachfrage voraussetzen wür-
de. Für eine Prognose künftigen Arbeits-
kräftebedarfs müssten auch die Folgen
einer schrumpfenden Bevölkerung und
einer dadurch möglicherweise schrump-
fenden Volkswirtschaft sowie die Folgen
des technischen Fortschritts und der Glo-
balisierung einbezogen werden.79 Prognos-
tizieren lässt sich allerdings, dass die Risi-
ken des demografischen Wandels durch
eine Mobilisierung inländischer Potenzia-
le und durch ein Mehr an Zuwanderung
gedämpft werden könnten.

Einigermaßen realistische Szenarien
gehen regelmäßig von 100.000 oder
200.000 Zuwanderer(innen) pro Jahr aus.
Kombiniert mit Maßnahmen zur besseren
Erschließung des vorhandenen Erwerbs-
personenpotenzials und Steigerung der
Wertschöpfung pro Person ließen sich
damit die Folgen des demografischen Wan-
dels moderater gestalten. Soll den demo-
grafischen Veränderungen auch durch
Zuwanderung begegnet werden, muss für
eine zukunftsfähige Migrationspolitik
bedacht werden, dass alle EU-Staaten eine
ähnliche demografische Entwicklung wie
Deutschland bereits erleben oder auf sie
zusteuern. Da diese Potenziale also „end-

inhaltdemografie Steuerungsmechanismen

lich“ sind, muss besonders über mehr
Zuwanderung aus nicht-EU-Staaten
nachgedacht werden.

Bewertung
„Jeder hat das Recht, jedes Land, ein-
schließlich seines eigenen, zu verlassen
und in sein Land zurückzukehren.“80 Die-
sem Recht auf Ausreise steht kein
 menschenrechtlich garantiertes Recht auf
Einreise gegenüber. Die Staaten haben
grundsätzlich das Recht, Einreise und Auf-
enthalt zu regeln.81 Die Regelungen müs-
sen aber so gestaltet sein, dass humanitäre
Standards umgesetzt und Perspektiven
eröffnet werden, die ein Leben von
Migrant(inn)en in Würde und Sicherheit
ermöglichen.82

Migration findet weltweit statt, auch
nach Deutschland. Legal ist Arbeitsmigra-
tion nach Deutschland derzeit aber nur in
eng geregelten Grenzen möglich. Der
Deutsche Caritasverband hält Lockerun-
gen deshalb für wünschenswert. Dabei
muss zwischen der Aufnahme aus humani-
tären Gründen und Arbeitsmigration
unterschieden werden. Während Erstere
auf Grundlage des Grundgesetzes und
internationaler Verpflichtungen erfolgt,
dominieren bei der Arbeitsmigration nütz-
lichkeitserwägungen. Die Gestaltung von
Arbeitsmigration darf allerdings nach Auf-
fassung des Deutschen Caritasverbandes
nicht allein von wirtschafts- und bevölke-
rungspolitischen Überlegungen geleitet
werden. Die Folgen für die Herkunftslän-
der und die Interessen der Arbeitsmi-
grant(inn)en müssen ebenso berücksichtigt
werden. Diese müssen wie auch die Auf-
nahme- und Integrationsbedingungen zum
integralen Bestandteil der deutschen
Migrations- und Integrationspolitik wer-
den.

Ein Umdenken in der Migrationspolitik
läge nicht nur im Interesse potenziell
Zuwanderungswilliger, sondern auch im
Interesse der Gesellschaft in Deutschland
und ihrer wirtschaftlichen Weiterentwick-
lung. Migration kann dazu beitragen,
Arbeitskräftebedarfe zu befriedigen oder
Engpässe zu beheben. In einer zunehmend
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global vernetzten Welt und damit auch
Wirtschaft kann sie darüber hinaus diese
Vernetzungsprozesse unterstützen und
einen Beitrag zur Erschließung neuer
Märkte leisten. Der demografische Wandel
stellt die Gesellschaft (nicht nur) in
Deutschland vor Herausforderungen, auf
die es zu reagieren gilt. Zuwanderung kann
die Folgen des demografischen Alterns
zumindest abmildern helfen.

Für die Herkunftsländer stehen die
Vorteile von Migration in einem Span-
nungsverhältnis zu möglichen nachteilen.
In manchen Branchen kann die Abwande-
rung von Arbeitskräften die gesellschaftli-
che Entwicklung stören und/oder dazu
führen, dass eine „globale Migrationsket-
te“ ausgelöst wird. Etwa wenn die Lücken,
die abwandernde Frauen in der Betreuung
und Pflege von Angehörigen hinterlassen,
durch Arbeitsmigrantinnen aus anderen
Ländern gefüllt werden, die ihrerseits
Angehörige zurücklassen.  Anderseits kön-
nen die Herkunftsländer auch von den
Geldüberweisungen der Migrant(inn)en in
die Herkunftsstaaten und den „social
remittances“ profitieren. Es lässt sich bei-
spielsweise beobachten, dass Migration
Bildungsanreize schafft oder zu größerer
sozialer Durchlässigkeit in den Herkunfts-
staaten und zu einem Transfer von Erfah-
rung und Wissen führen kann. Auch wenn
problematische Folgen überwiegen, darf
das individuelle Recht auf Auswanderung
nicht beschränkt werden. Auf unge-
wünschte Auswanderung kann und darf
nur mit einer Verbesserung der Situation
im Herkunftsland, nicht aber mit rigiden
Auswanderungsregelungen reagiert wer-
den. Letzteres würde den Migrations-
wunsch nicht beseitigen und nur zur Illega-
lisierung von Migration führen.

Es ist nicht möglich, illegale Zuwan -
derung in Gänze zu unterbinden. Die stän-
digen Verschärfungen der Zuwanderungs-
regelungen auf nationaler und auf
EU-Ebene in den letzten Jahren haben die-
se nur immer teurer und gefährlicher für
die Migrant(inn)en gemacht. Auch um hier
die Situation zu verbessern, muss aus Sicht
des Deutschen Caritasverbandes über

legale Zuwanderung nachgedacht werden.
Die Eröffnung legaler optionen und der
Abbau bürokratischer Hemmnisse könn-
ten zu einer Verschiebung der Zuwande-
rung vom illegalen in den legalen Bereich
führen.83 neben dieser praktischen Erwä-
gung ist es auch eine Frage der Glaubwür-
digkeit und der Akzeptanz, die Maßnah-
men zur Bekämpfung von Schwarzarbeit
sowie zur Verhinderung von illegaler Ein-
reise beziehungsweise zur Beendigung von
illegalem Aufenthalt durch legale Migrati-
onsoptionen gewinnen können.84

Die in Deutschland bestehenden Instru-
mentarien zur Gestaltung von Arbeits -
migration sind in der Praxis wenig trans -
parent. In der Konsequenz baut das
Zuwanderungsrecht sogar für gut qualifi-
zierte Arbeitsmigrant(inn)en hohe Hürden
auf. Geringqualifizierte aus Drittstaaten
haben nur geringe Chancen auf einen lega-
len Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstä-
tigkeit, obwohl auch hier erkennbar Bedarf
besteht – wie die Zahlen für Saisonarbeit
und auch die Beschäftigung von Menschen
ohne legalen Aufenthaltsstatus zeigen. Es
gab und gibt Bedarf zum Beispiel in der
Landwirtschaft oder der Gastronomie.85

Das Ziel, mehr Einheimische in diese Jobs
zu vermitteln, ließ sich bislang nur bedingt
erreichen. Die restriktive Zuwanderungs-
politik, die damit einhergeht, führte hinge-
gen zu Schwarzarbeit und illegaler Einrei-
se und/oder illegalem Aufenthalt.

Bei einer Umgestaltung der Migrations-
politik sollten auch die Gründe in den Blick
genommen werden, warum Menschen aus
Deutschland auswandern. Für einige bietet
unser Arbeitsmarkt nicht die ihren Qualifi-
kationen entsprechenden Chancen. Einige
fühlen sich als „Fremde“ nicht akzeptiert
und ausgegrenzt. Es ist nicht nur eine Fra-
ge der eigenen Grundwerte, sondern auch
des wirtschaftlichen nutzens, die Attrakti-
vität des heimischen Arbeitsmarktes und
die Integrationspolitik in Überlegungen
zur Migrationspolitik einzubeziehen.
Deutschland braucht eine Kultur der Aner-
kennung für neu Zuwandernde und für
bereits in Deutschland lebende Menschen
mit Migrationshintergrund.

dffuduffsudffusfolgerungenKohärente Migrationspolitik

Die Diskussion darf sich nach Auffas-
sung des Deutschen Caritasverbandes
nicht auf die Anwerbung von Hochqualifi-
zierten fokussieren. Diese mögen für die
Innovationskraft der Wirtschaft besonders
wichtig sein – für die Funktionsfähigkeit
der Gesellschaft kommt es auf die Gesamt-
mischung an. Einfach gesagt: Soll ein Kran-
kenhaus funktionieren, brauchen wir nicht
nur Forscher und Ärzte, sondern auch Ver-
waltungs-, Pflege-, Hilfs-, Küchen- und
Reinigungspersonal. Entscheidend ist der
jeweilige Bedarf.

Schlussfolgerungen
Die Frage, ob und in welchem Umfang
Zuwanderung von Arbeitsmigrant(inn)en
zugelassen wird, ist politisch zu entschei-
den.86 Die Interessen des Wirtschaftsstand-
orts und des Arbeitsmarktes können dabei
eine wesentliche Rolle spielen, dürfen aber
die Migrationspolitik beziehungs weise das
Zuwanderungsrecht nicht ein seitig domi-
nieren. Ebenso wichtig ist ein gesamtge -
sellschaftlicher Blick und ein Blick über
die eigenen Grenzen. Der Deutsche  Cari -
tasverband unternimmt mit seinen Eck-
punkten für eine Migrationspolitik den
Versuch, den Interessen der Ziel- und
 Herkunftsgesellschaften und der Migran -
t(in n)en gleichermaßen gerecht zu werden.

In den letzten Jahren wird Arbeitsmi-
gration zunehmend als sogenannte Triple-
Win-Situation betrachtet und dargestellt:
nicht nur der Zielstaat und die Mig -
rant(inn)en sollen profitieren, sondern
auch das Herkunftsland. Um dies zu errei-
chen, gilt es, Zuwanderungskonzepte und
Regelungen zu entwickeln, die die unter-
schiedlichen Interessen in einen fairen
Ausgleich bringen.

Die Positionen des Deutschen Caritas-
verbandes basieren auf folgenden Grund-
lagen:
n Der Deutsche Caritasverband setzt sich

europa- und weltweit für gerechte
Lebensbedingungen, für die Einhaltung
der Menschenrechte und für die Schaf-
fung sozialer Mindeststandards ein.87

n Der Deutsche Caritasverband setzt sich
dafür ein, Menschen vor Vereinnah-



mung, vor Ausnutzung und vor Aus-
grenzung zu schützen.88

n nach Auffassung des Deutschen Cari-
tasverbandes lassen sich auch mit der
besten Migrationspolitik nachteile für
die Herkunftsgesellschaft beispielswei-
se durch Braindrain, für die aufnehmen-
de Gesellschaft etwa durch Integra -
tionsprobleme und etwaige persönliche
nachteile für Migrant(inn)en wie bei-
spielsweise migrationsbedingte familiä-
re Probleme nicht völlig ausschließen,
sondern nur minimieren. Wir wollen
dabei aus Fehlern der Vergangenheit
lernen; die Konsequenz darf aber nicht

inhaltfolgerungen Zuwanderungskonzept

Jüngere Erfahrungen zeigen beispiels-
weise in der Landwirtschaft, dass auch
gering qualifizierte Personen aus dem
Ausland benötigt werden. Der Versuch
der Ar beitsagenturen, Arbeitslose zum
Spargelstechen zu vermitteln, ist in der
Praxis an der hohen Abbruchquoten
dieser Gruppe grundlegend gescheitert.
Entscheidend sollte daher der Bedarf
an Kräften sein. 

n Unsere Positionen orientieren sich auch
an politischer Durchsetzbarkeit. Immer
müssen aber ethische und menschen-
rechtliche Mindeststandards gewahrt
bleiben.

heißen, Einwanderung auf bestimmte
Herkunftsregionen zu beschränken
oder für bestimmte Gruppen (zum Bei-
spiel Geringqualifizierte oder auch im
Herkunftsland gefragte Fachkräfte)
gänzlich auszuschließen. 

n Bei einer Ausweitung der Zuwande-
rungsmöglichkeiten müssen auch die
legitimen Interessen der aufnehmen-
den Gesellschaft beachtet werden. Das
be deutet auch, Zuwanderungsregelun-
gen zu entwickeln, die den im Vergleich
zu klassischen Einwanderungsländern
gut ausgebauten Sozialstaat vor weite-
ren finanziellen Belastungen schützen.
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Im Einzelnen
1. Ausschöpfen des heimischen
Erwerbspersonenpotenzials
1.1 Förderung des einheimischen

 Arbeitskräftepotenzials und Anwerbung

nicht als Gegensätze behandeln

Die Arbeitslosenzahl ist in den letzten Jah-
ren zwar gesunken, lag im Dezember 2011
aber immer noch bei 2,87 Millionen.89 Ins-
besondere Langzeitarbeitslose tun sich
schwer, eine Beschäftigung zu finden.90 In
Anbetracht dessen stößt die Anwerbung
von Arbeitskräften aus dem Ausland oft
auf Unverständnis beziehungsweise
Ablehnung, obwohl gezielte Zuwande-
rung empirisch keine negativen, sondern
eher positive Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt hat.91 Aus Sicht des Deut-
schen Caritasverbandes stehen schon aus
diesem Grund die Förderung des einheimi-
schen Arbeitskräftepotenzials und ver-
mehrte Anwerbung von Arbeitskräften
aus dem Ausland nicht alternativ, sondern
kumulativ zu einander. 

Das einheimische Potenzial zu erschlie-
ßen und zu fördern ist nicht nur eine not-
wendigkeit des sich verringernden Er -
werbspersonenpotenzials infolge des
demografischen Wandels. Es ist auch ein
Gebot des individuellen Anspruchs auf
Teilhabe aller in Deutschland lebenden
Menschen. Gerade auf diesem Gebiet
engagiert sich die Caritas seit Jahren im
Rahmen der Lobbyarbeit, durch Beratung
und Qualifizierungsangebote, durch Pro-
jekte und Eingliederungsbetriebe.92

Gleichzeitig gilt es aber auch, die Chancen
von Migration auszuloten und zu nutzen.

1.2 Förderung des einheimischen Er-

werbspersonenpotenzials muss auch

Ausländer(innen) mit prekärem oder 

humanitärem Aufenthaltsrecht umfassen

Unabhängig von der Frage weiterer
Zuwanderung dürfen die Ressourcen von
Migrant(inn)en, die bereits in Deutschland
leben, nicht länger brachliegen, nur weil sie
den „falschen“ Aufenthaltstitel haben. Das
bedeutet insbesondere, dass Arbeitsver bote
und Residenzpflicht für Asylsuchende und
Geduldete aufgehoben werden müssen. 

Weiter muss für alle Ausländer(in nen)
mit legalem Aufenthaltsstatus einschließ-
lich Duldung der nur nachrangige Arbeits-
marktzugang abgeschafft werden und aus-
bildungs- und arbeitsmarktbezogene
Förderung zugänglich sein. 

Das Gesetz zur Verbesserung der Fest-
stellung und Anerkennung im Ausland
erworbener Berufsqualifikationen, das am
1. April 2012 in Kraft trat, ist ein wichtiger
Schritt, um die Arbeitsmarktintegration
von Einwanderer(inne)n zu verbessern.
noch gibt es aber zu viele Berufe, die
davon nicht erfasst sind. Weiter gilt es die
Möglichkeiten von Anpassungs- und
nachqualifizierung zu erweitern und das
Informationsangebot zu verbessern. Und
es muss neben der formalen Anerkennung
auch eine Kultur der Anerkennung entwi-
ckelt werden: Insbesondere müssen
Arbeitgeber für die Qualitäten ausländi-
scher Abschlüsse sensibilisiert werden.93

2. Flüchtlingsschutz und 
humanitäre Aufnahme 
2.1 Flüchtlingsschutz ist nicht 

disponibel

Das Grundgesetz und die internationalen
Verpflichtungen (insbesondere Genfer
Flüchtlingskonvention und Europäische
Menschenrechtskonvention) setzen Stan-
dards im Flüchtlingsschutz, die Deutsch-
land (und die anderen EU-Staaten) völlig
unabhängig von einer Weiterentwicklung
der Migrationspolitik binden. Um diesen
Verpflichtungen gerecht zu werden, ist
dafür Sorge zu tragen, dass das „Refoule-
ment“-Verbot nicht unterlaufen wird.
Schutzsuchende Personen müssen ein
angemessenes Verfahren und bei Bedarf
Schutz erhalten.

2.2 Humanitäre Aufnahme und An wer -

bung von Arbeitskräften nicht ver mi -

schen oder gegeneinander aufrechnen

Zwischen humanitärer Aufnahme und
Arbeitsmigration zu unterscheiden ist eine
Frage der Glaubwürdigkeit und ein huma-
nitäres Gebot. Die Aufnahme von schutz-
bedürftigen Menschen ist humanitär
begründet. Sie darf nicht zu einem von vie-
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len Wegen zur Anwerbung geeigneter
Arbeitskräfte „umgewidmet“ werden. 

Die Erfahrungen mit humanitärer Auf-
nahme zeigen, dass es in der Öffentlichkeit
und bei Betroffenen immer wieder zu dem
Missverständnis kommt, dass nicht die
Schutzbedürftigsten, sondern die „Geeig-
netsten“ davon profitieren sollten. Es ist
wichtig, jeweils offenzulegen, aus welchem
Grund bestimmte Ausländer(innen)
jeweils nach Deutschland kommen dürfen:
Werden sie in einem humanitären Akt auf-
genommen? oder geht es um die Befriedi-
gung eines zulässigen, aber eben nicht
humanitär bestimmten Eigenbedarfs an
Arbeitskräften? Diese Differenzierung ist
auch deshalb nötig, damit nicht die Men-
schen aus den Verfahren zur humanitären
Aufnahme verdrängt werden, die beson-
ders schutzbedürftig sind, gerade weil sie
eben nicht über auf dem Arbeitsmarkt ver-
wertbare Potenziale verfügen.

3. Auswirkungen auf den 
Herkunftsstaat einbeziehen
Arbeitslosigkeit ist einer der Hauptgründe
für Migration. Die Abwanderung von
Arbeitskräften kann insoweit den Arbeits-
markt des Herkunftslandes entlasten.
Anderseits wandern teilweise auch Perso-
nen aus, die im Herkunftsland gebraucht
würden. negative Auswirkungen lassen
sich abmildern, wenn die Migrationswege
offen gestaltet werden, so dass es Migran -
t(in n)en möglich ist, Kontakt zu Familie
und Heimat zu halten und zu deren positi-
ver Entwicklung beizutragen.

3.1 Mit Migrationspolitik auf Armut 

und Umbruchsituationen reagieren

Eine Mehrheit der Menschen, die derzeit
aus wenig entwickelten Staaten nach
Deutschland beziehungsweise in die EU
wollen, sind keine „Flüchtlinge“, sondern
potenzielle Arbeitskräfte: Eine Mehrheit
der Menschen, die als sogenannte „Flücht-
linge“ den Weg aus Afrika nach Europa
suchen, sind tatsächlich Arbeitsmigran -
t(inn)en. Laut einer Studie von Caritas
international94 geben nur zwei Prozent der
befragten Auswanderer(innen) aus Afrika

dffuduffsudffusempfehlungenPotenziale ausschöpfen



an, sich vor politischer Verfolgung schüt-
zen zu wollen. Ihr selbst formuliertes Ziel
ist es, für einen gewissen Zeitraum in der
EU zu arbeiten. Das Gleiche galt für die
Mehrheit der Migrant(inn)en, die in Folge
der Umbrüche in Tunesien, Ägypten und
Libyen Anfang 2011 den Weg nach Europa
suchten. nur ein geringer Teil ist ohne
Rückkehrperspektive auf der Flucht, die
Mehrheit will befristet in der EU arbeiten.
Erstere gilt es zu schützen – was im kon-
kreten Fall eine Aufnahme in Europa
bedeuten kann. Letztere benötigen einen
offenen Umgang mit ihrem Anliegen. Sie
kommen teilweise illegal nach Deutsch-
land, weil ihnen die legalen Wege ver-
schlossen sind.

Auch um auf derartige Umbruchsitua-
tion reagieren zu können und Transforma-
tions- oder Übergangsphasen von Staaten
zu überbrücken, müssen Wege der tempo-
rären Migration entwickelt werden. Dies
verbessert die Situation der Migrant(in -
n)en. Abhängig von den jeweiligen Bedin-
gungen kann dies auch zur Stabilisierung
der Herkunftsländer beitragen.95

3.2 Positive Wirkungen von Migration

durch geeignete Maßnahmen stärken

Eine wichtige Folge von Migration sind die
Geldüberweisungen der Migrant(inn)en in
die Herkunftsstaaten. Das Volumen wird
auf weltweit über 300 Milliarden Dollar
geschätzt.96 Die Wirkung dieser Überwei-
sungen auf die Herkunftsländer wird
unterschiedlich bewertet. Sie würden nicht
hinreichend zur Entwicklung beitragen
und flössen zu oft in den Konsum. Diese
Kritik übersieht allerdings, dass es sich hier
um private Gelder handelt und auch ein
Beitrag zur Sicherung und Verbesserung
des Lebensstandards der zurückgebliebe-
nen Angehörigen ein positiver Effekt ist.
Weitere Kritikpunkte sind die Inflations-
gefahr und die Verstärkung sozialer
Ungleichheit. Diese Risiken sollten ernst
genommen und durch Unterstützung der
wirtschaftlichen Dynamik in den Her-
kunftsländern bekämpft werden.97

neben den Geldtransfers gibt es die so
genannten „social remittances“: eine Form
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ländern anzusetzen.100 Das führt dazu, dass
in einigen Ländern das Recht auf Auswan-
derung beschränkt wird. Hinzu kommt die
Sorge vor Abwanderung von gut qualifi-
zierten Arbeitskräften („Braindrain“), die
in einigen Ländern dazu führt, dass Perso-
nen das Recht zur Auswanderung verwei-
gert wird.

Wie differenziert die Frage des „Brain-
drain“ zu betrachten ist, zeigen beispiels-
weise die Gesundheitsberufe. Sie werden
regelmäßig als ein Bereich angeführt, in
dem nicht nur Deutschland Fachkräfte-
mangel hat und an Zuwanderung interes-
siert ist. Ein wachsender Anteil der Ärzte
und Pflegekräfte in entwickelten Ländern
wie den USA und den Staaten der EU
kommt mittlerweile aus weniger entwi-
ckelten Ländern.101 Immer wieder wird
deshalb gefordert, zumindest aus Entwick-
lungsländern überhaupt kein Gesund-
heitspersonal oder zumindest keine Ärzte
anzuwerben. Diese Forderung übersieht
aber, dass in manchen dieser Länder auch
ausgebildetes Personal keine Arbeit findet
und dass oft eine derartige Ausbildung
überhaupt nur aufgenommen wird, um
migrieren zu können. In diesen Fällen
brächte es keine Verbesserung für das
Gesundheitssystem des Herkunftslandes,
wenn dieses Personal nicht im Ausland
arbeiten würde.102 Es müssen vielmehr das
individuelle Freizügigkeitsrecht der
(potenziellen) Migrant(inn)en geachtet
und ihre Rechte geschützt und entspre-
chend dem WHo-Verhaltenskodex für die
grenzüberschreitende Anwerbung von
Gesundheitsfachkräften von 2010103 durch
Zusammenarbeit der Zielländer mit den
Herkunftsländern deren Gesundheitssys-
teme verbessert werden.

Der Deutsche Caritasverband lehnt –
auch in Erinnerung an die deutsch-deut-
sche Geschichte – alle Versuche ab, das
anerkannte Menschenrecht auf Auswan-
derung einzuschränken. Vielmehr müssen
in den Herkunftsländern Anreize geschaf-
fen werden, damit die Personen bleiben
oder/und nach einem Auslandsaufenthalt
auch zurückkehren. Um den durch
Abwanderung entstehenden Problemen

des Wissenstransfers. Es lässt sich bei-
spielsweise beobachten, dass Migration
Bildungsanreize im Herkunftsland schafft,
weil deutlich wird, dass Bildung Migra -
tions chancen verbessert. Sie kann zu grö-
ßerer sozialer Durchlässigkeit in den Her-
kunftsstaaten führen, zu einem Transfer
von Erfahrung und Wissen sowie zu einem
achtsameren Umgang mit Fragen von
Gesundheit und Hygiene. Diese Wirkun-
gen dürfen nicht überschätzt, sollten aber
gleichwohl unterstützt werden. 

Die positiven Effekte der Migration wie
Geldüberweisungen und „social remittan-
ces“ ließen sich schon allein dadurch stär-
ken, dass mehr Zuwanderung aus ärmeren
Ländern zugelassen würde.98

Geld ins Heimatland auf formellen
Wegen zu überweisen ist teuer und kostet
in vielen Fällen zwischen 10 und 13 Prozent
des überwiesenen Betrags. Gerade Über-
weisungen von – oft dringend gebrauchten
– kleinen Beträgen lohnen sich aufgrund
dieses Wertverlustes kaum.99 Deshalb soll-
ten die Möglichkeiten für Geldüberwei-
sungen erleichtert und verbilligt werden.

Entwicklungspolitisches Engagement
von Migrant(inn)en beziehungsweise von
Zusammenschlüssen von Migrant(inn)en
(die Diaspora) sollten unterstützt werden.
Zu beachten ist dabei, dass Migrant(inn)en
selbst über ihre eigenen Aktivitäten
bestimmen. Das bedeutet, sich von staatli-
cher Seite auf deren Unterstützung zu
beschränken und nicht zu versuchen, diese
Aktivitäten fremdzubestimmen. Auch
durch die Zusammenarbeit von Migran -
t(in n)en mit erfahrenen Praktiker(inne)n
der Entwicklungszusammenarbeit lassen
sich positive Effekte erreichen. Weiter ist
darauf zu achten, dass nicht indirekt in
interne Konflikte eingegriffen wird oder
gewachsene Hilfestrukturen gefährdet
werden.

3.3 Migrationsoptionen und 

die Sorge vor Braindrain nicht 

gegeneinander  ausspielen 

Die deutsche und die EU-Migrationspoli-
tik versuchen bei der Zuwanderungskon-
trolle schon in den Herkunfts- und Transit-
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von Herkunftsstaaten gerecht zu werden,
sollten diese Länder deswegen dabei
unterstützt werden, sich trotz oder sogar
durch Abwanderung wirtschaftlich und
gesellschaftlich weiterzuentwickeln und so
die Zukunftsperspektiven für die jeweilige
Bevölkerung zu verbessern.

4. Die Chancen temporärer 
Migration nutzen
Bis zu einem gewissen Grad kann der
Angst vor „Braindrain“ durch temporäre
Migration begegnet werden, da hier eine
Rückkehr zumindest Teil des Konzeptes
ist. ob das wirklich funktioniert, hängt
allerdings von der Ausgestaltung ab. Wich-
tig ist unter anderem, dass die Arbeitskräf-
te fair behandelt und bezahlt werden und
dass ein mehrfacher Wechsel zwischen
Herkunfts- und Zielstaat möglich ist.

Unter dem Stichwort „zirkuläre Migra -
tion“ werden derzeit unterschiedliche
Zuwanderungskonzepte behandelt. Eine
Gemeinsamkeit ist, dass immer auf tempo-
räre Migration gezielt wird:
n „Programme zirkulärer Migration“, wie

sie auch die EU-Kommission vor-
schlägt104 (oben S. 13), werden derzeit
verstärkt als Instrument der Entwick-
lungspolitik diskutiert.105 Diese Pro-
gramme stoßen auch deshalb auf Re -
sonanz in der Politik, weil das Thema
Migration positiv verknüpft wird und
scheinbar alle gewinnen: Deutschland,
der Herkunftsstaat und die Migrant(in -
n)en selbst. Allerdings unterliegen die-
se Programme derart engen Voraus -
setzungen, dass ein Großteil der Her -
kunftsländer ausgeschlossen wäre, die
besonders auf Entwicklungspolitik
angewiesen sind. Andererseits würde
nur eine äußerst geringe Zahl von
Migrant(inn)en (im Gespräch sind cir-
ca 1000 p.a.) davon profitieren. Auch
für die meisten Arbeitgeber sind diese
Programme in der Regel zeitlich zu eng
konzipiert und zu stark auf die Rück-
kehrbereitschaft der potenziellen
Arbeitnehmer fokussiert. 

n Man kann unter zirkulärer Migration
einfach nur Zuwanderung für einen

dffuduffsudffusempfehlungenInteressen berücksichtigen

es, Migrant(inn)en nicht als objekte, son-
dern als Subjekte zu betrachten. Das heißt
insbesondere, sie mit ihren persönlichen
Interessen und Wünschen ernst zu nehmen
und folglich Zuwanderungsformen mög-
lichst variabel zu halten. Weiter müssen bei
Veränderungen in der Lebenslage flexible
Lösungen, also gegebenenfalls ein Wechsel
der Aufenthaltstitels oder eine Aufent-
haltsverfestigung, möglich sein.

6. Migration steuern – 
nicht verhindern
6.1 Zuwanderungsregeln 

müssen einfach, transparent und 

diskriminierungsfrei sein

Die deutschen Regelungen zur Arbeits -
migration haben einen Grad an Komplexi-
tät erreicht, den nur noch ausgewiesene
Fachleute durchdringen. Potenzielle
Arbeit geber sind damit oft ebenso über-
fordert wie potenzielle ausländische
Arbeitnehmer(innen). obwohl es sich um
ein Verfahren im „one-Stop-Govern-
ment“ (Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis
müssen nicht getrennt beantragt werden)
handeln soll, sind die Strukturen schwer-
fällig, und die Verfahren dauern oft sehr
lang. Es gibt zwar Bemühungen der BA
und vieler Kommunen, die Situation zu
verbessern. Allerdings können sie nur an
den Symptomen arbeiten, nicht aber die
Grundlagen ändern. Es müssen daher,
 insbesondere auch im Interesse der
Arbeitgeberseite und der in der Wirtschaft
oft notwendigen Flexibilität, Regelungen
entwickelt werden, die einfache und
schnelle Verfahren ermöglichen. Derzeit
wird auf aktuelle Bedarfe des Arbeits-
marktes durch immer neue Detail-Rege-
lungen für bestimmte Branchen oder
Berufsgruppen reagiert, wodurch die
rechtlichen Rahmenbedingungen fortwäh-
rend noch unübersichtlicher werden. Aus
Sicht des Deutschen Caritasverbandes
sollte vor diesem Hintergrund das Zuwan-
derungsrecht grundsätzlich überarbeitet
werden. Ziel muss ein einfaches, transpa-
rentes und flexibles System sein. Dabei
kann auf das vorhandene Recht zurückge-
griffen werden (siehe Punkt 6.2). p

begrenzten Zeitraum mit Wiederkehr-
option verstehen – also letztlich ein
Modell, das in Deutschland bei Saison-
arbeit oder bei der Beschäftigung von
Spezialitätenköchen oder Haushaltshil-
fen bereits verwirklicht ist. Diese Perso-
nengruppen können befristet in
Deutschland arbeiten und, wenn sie
fristgerecht ausgereist sind, zu einem
späteren Zeitpunkt erneut einreisen.
Diese Möglichkeiten sollten nach Mei-
nung des Deutschen Caritasverbandes
ausgeweitet werden, weil sich gerade
hierdurch die Chance bietet, den Druck
zur illegalen Migration zu mindern und
auch weniger gut qualifizierten Mig ran -
t(inn)en Zugänge zur legalen Arbeits-
migration zu eröffnen.

5. Migrant(inn)en als
Expert(inn)en in eigener 
Sache anerkennen
Viele Migrant(inn)en aus osteuropa, aber
auch aus Afrika wünschen sich die Mög-
lichkeit der temporären Migration. Das
aktuelle Migrationsgeschehen weltweit ist
entsprechend von zeitlich befristeter
Zuwanderung geprägt. nach einer Studie
der Caritas Ukraine von 2009 hatten
80 Prozent der befragten, bereits migrier-
ten Ukrainer(innen) die Absicht, bald
zurückzukehren. Wegen der schlechten
wirtschaftlichen Lage und wegen der Pro-
bleme bei Reisen, die sich aus dem oft ille-
galen Aufenthalt ergeben, korrespondiert
diese Absicht allerdings nicht mit den tat-
sächlichen Rückkehrer(innen)-Zahlen.106

nach der bereits erwähnten Studie von
Caritas international107 wollten 91 Prozent
der Befragten nur für eine begrenzte Zeit
ins Ausland. In der Vergangenheit hatten
von circa 14 Millionen sogenannten Gast-
arbeiter(inne)n circa 12,5 Millionen
Deutschland bis 1973 wieder verlassen.
Auch wenn in der sogenannten „Gastar-
beiterära“ aus temporärer Zuwanderung
dauerhafte Einwanderung wurde, ist tem-
poräre Zuwanderung insgesamt eine
gewünschte und erfolgreiche option.

Wesentlich für die Ausgestaltung einer
humanen und fairen Migrationspolitik ist
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Weder die Menschenrechte noch das
Grundgesetz verlangen eine Gleichbe-
handlung von eigenen und fremden Staats-
angehörigen in allen Lebenslagen und mit
Blick auf alle Rechte. Ein differenzieren-
des Zuwanderungsrecht ist deshalb zuläs-
sig. Das sektorenspezifische und durch
häufige neuregelungen sehr ausdifferen-
zierte deutsche Recht birgt aber das Risi-
ko unterschiedlicher Behandlung auch bei
gleichen Voraussetzungen. So gibt es bei-
spielsweise für Ingenieure mittlerweile
vier Aufenthaltstitel mit und ohne Vor-
rangprüfung, die sich unter anderem darin
unterscheiden, ob sie in der Forschung
arbeiten oder in der freien Wirtschaft und
wo sie studiert haben. 

Es kann sinnvoll sein und ist nach Mei-
nung des Deutschen Caritasverbandes
auch kein unzulässiger Verstoß gegen das
Gleichbehandlungsgebot, wenn, wie bis-
her, neben individuellen auch generalisie-
rende Regelungen bestehen. Gerade bei
temporärer Zuwanderung kann das Ver-
fahren etwa durch Abkommen mit Her-
kunftsstaaten gestrafft und vereinfacht
werden. Derartige Abkommen dürfen
allerdings nicht zu einem generellen Aus-
schluss bestimmter Gruppen, Religionen
oder Herkunftsregionen führen. Zulässig
ist es, entsprechend den unterschiedlichen
Bedarfen des Arbeitsmarktes und der
Arbeitskräfte zu differenzieren. Der Wah-
rung der Würde dieser Menschen und ihrer
Rechte muss dabei aber immer besondere
Sorgfalt und Aufmerksamkeit gewidmet
werden – gerade weil sie in der schwäche-
ren „Verhandlungsposition“ sind (siehe
ausführlich unter Punkt 3.6.3.2).

6.2 Lösungen im vorhandenen System

sind möglich

6.2.1 Aufenthaltsrecht straffen 

und vereinfachen

Im Folgenden wird ein System skizziert,
das sich in das AufenthG einfügt und
gleichzeitig wesentlich einfacher und fle-
xibler ist als das geltende Recht.

Eingeflossen ist die Richtlinie 2011/
98/EU über ein einheitliches Antragsver-
fahren für eine kombinierte Erlaubnis für

inhaltempfehlungen Regelungen überarbeiten

allgemeinen Regeln, sind sie auf das
notwendige zu begrenzen. 

n Aufenthaltstitel zum Zweck der Er -
werbstätigkeit erlöschen bei allen Be -
rufsgruppen nicht bei längerer Abwe-
senheit. § 51 Abs. 1 nr. 7 AufenthG wird
entsprechend geändert.

n Um den Zugang zu Informationen zu
erleichtern, werden diese mehrsprachig
zur Verfügung gestellt. Die Zentrale
Auslands- und Fachvermittlung der
Bundesagentur für Arbeit (ZAV) könn-
te zu einer mehrsprachigen online-
Plattform mit Beratungsfunktion aus-
gebaut werden.

6.2.2 Arbeitsmarktspezifische 

Problemlagen durch arbeitsmarkt -

spezifische Maßnahmen lösen

Ein Mehr an Zuwanderung darf nicht da zu
genutzt werden, Errungenschaften wie
Arbeitnehmerrechte und Sozialstandards
zu unterlaufen. Aufgabe der Politik ist es,
Rahmenbedingungen zu schaffen, die ge -
währleisten, dass die Rechte und Bedürfnis-
se der Einheimischen und der Mi grant(in -
n)en gewahrt sowie ethische und menschen-
rechtliche Standards be  achtet werden. Das
Zuwanderungsrecht kann dabei kein Mittel
sein, strukturelle Pro bleme des Arbeits-
marktes zu lösen. Pre käre Beschäftigungs-
verhältnisse, die teilweise nutzung der Leih-
arbeit zur Umgehung von tariflichen
Standards und niedrigstlöhne in bestimm-
ten Tätigkeitsfeldern sind Probleme, die den
Arbeitsmarkt unab hängig von migra -
tionspoli tischen Fragen betreffen. Es gibt
aber das migrationsspezifische Problem,
dass im Rahmen der EU-Dienstleistungs-
freiheit entsandte Arbeitskräfte nicht den
vollen Arbeitnehmerschutz genießen. Hier
und bei der grenzüberschreitenden Leihar-
beit sind Einfallstore für niedriglöhne und
es herrscht Druck auf Sozialstandards. Da
diese Problematiken aus der europarecht-
lich garantierten Dienstleistungsfreiheit
erwachsen, lassen sie sich durch nationales
Zuwanderungsrecht nicht lösen.

Die einzelfallbezogene Prüfung der
Entlohnung und der Arbeitsbedingungen,
wie sie das Ausländerrecht derzeit vor-

Drittstaatsangehörige zum Aufenthalt und
zur Arbeit im Gebiet eines Mitgliedstaates
und über ein gemeinsames Bündel von
Rechten für Drittstaatsangehörige, die sich
rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhal-
ten.108

n Grundlage des neuen Modells ist die
Erteilung einer befristeten Aufenthalts-
erlaubnis, die für alle Branchen und
Qualifizierungsstufen erteilt werden
kann.

n In der Regel kann diese Aufenthaltser-
laubnis verlängert werden und mündet
in die niederlassungserlaubnis oder die
Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG.

n In einer Verordnung kann festgelegt
werden, bei welchen Tätigkeiten ein
Daueraufenthalt regelmäßig nicht vor-
gesehen ist (zum Beispiel Saisonarbeit,
zirkuläre Migration). Es kann auch vor-
gesehen werden, dass der Zugang zu die-
sen Tätigkeiten nur auf Basis zwischen-
staatlicher Abkommen möglich ist.

n Die Vorrangprüfung bei einer Anwer-
bung aus dem Ausland wird generell
beibehalten. In einer Verordnung kann,
angepasst an die Entwicklungen auf
dem Arbeitsmarkt, festgelegt werden,
für welche Branchen auf die Vorrang-
prüfung verzichtet wird.

n Sofern eine Vorrangprüfung notwendig
ist, gilt:
– Die Prüfung, ob vorrangige Arbeits-

kräfte zur Verfügung stehen, be -
schränkt sich auf den regionalen
Arbeitsmarkt.

– Die Zustimmung kann nur versagt
werden, wenn vorrangige Arbeitneh-
mer auch tatsächlich zur Verfügung
stehen – also geeignet und gewillt
sind.

– Ist das Zustimmungsverfahren nicht
innerhalb einer Frist von einem
Monat abgeschlossen, gilt die Zustim-
mung als erteilt.

– Wie bisher ist bei einer Weiterbe-
schäftigung keine Vorrangprüfung
mehr nötig.

n Erfordern EU-Richtlinien wie die For-
scher-Richtlinie oder die Blue-Card-
Richtlinie109 Abweichungen von den
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n Der zeitliche, finanzielle und bürokrati-
sche Aufwand für Visa-Verfahren muss
reduziert werden.

n Sofern zwischenstaatliche Vereinbarun-
gen geschlossen werden, müssen diese
auch die Rechte der Migrant(in n)en
garantieren. Es ist darauf zu achten, dass
sie nicht als Instrument der Auswande-
rungskontrolle missbraucht werden.

n Menschenrechtliche Standards sind für
alle Migrant(inn)en unabhängig vom
konkreten Aufenthaltsrecht garantiert.
Das bedeutet insbesondere:
– Gleichbehandlung mit Blick auf die

Arbeitsbedingungen, insbesondere
gleicher Lohn für gleiche Arbeit;

– Beachtung der Geschlechtergerech-
tigkeit;

– Vereinigungsfreiheit;
– Zugang zu sozialen Leistungen;
– Zugang zu Bildung und Weiterbildung;
– Zugang zu medizinischer Versorgung.

n Der nachzug der Ehegatten ist unab-
hängig vom nachweis deutscher
Sprachkenntnisse, das Gleiche gilt für
alle Kinder unter 18 Jahren. nach der
Einreise besteht Zugang zu Integra -
tionskursen.

n Auch zum Schutz vor Ausbeutung darf
das Aufenthaltsrecht nicht an einen
konkreten Arbeitsplatz gekoppelt sein.

n Arbeitslosigkeit führt nicht automa-
tisch zum Verlust des Aufenthaltsrechts. 
– Ein Anspruch auf Leistungen zur

Sicherung des Lebensunterhaltes
nach SGB II kann für die Zeit der
Arbeitssuche ausgeschlossen werden,
sofern nicht ein Anspruch auf
Arbeitslosengeld nach SGB III vor-
rangig ist.

– Sofern die Sozialhilfe nicht übermä-
ßig in Anspruch genommen wird, ist
die Inanspruchnahme von Leistungen
allein kein Grund zur Aufenthaltsbe-
endigung. 

n Erworbene Ansprüche aus der Sozial-
versicherung sind ohne komplexe Ver-
fahren exportierbar. Zwischenstaatli-
che Anwerbevereinbarungen sichern
die leichte Exportierbarkeit dieser
Leistungen. p

dffuduffsudffusempfehlungenVerbesserte Rahmenbedingungen

Auch die Möglichkeiten von Schü -
ler(inne)n, Au-pairs und Teilneh mer(in ne)n
am FSJ, in einen anderen Aufenthaltstitel zu
wechseln, sollten verbessert werden. Es
sollte zumindest möglich sein, das Verfah-
ren etwa für einen Aufenthaltstitel zum
Zweck des Studiums oder der Aufnahme
einer Berufstätigkeit (einschließlich Ausbil-
dung im dualen System) bereits während
des Aufenthalts in Deutschland durchzu-
führen, ohne dass eine Ausreise ins Heimat-
land verlangt wird.

7. Transparente, faire und 
menschenrechtskonforme
 Rahmenbedingungen schaffen
Wesentlich für die Ausgestaltung einer fai-
ren Migrationspolitik ist es, die Interessen
und die Rechte von Migrant(inn)en zu
achten. Das bedeutet unter anderem, dass
verlässliche und transparente Zugangsver-
fahren geschaffen werden müssen. Grund-
sätzliche Standards wie das Recht auf glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit, Zugang zu
sozialen Leistungen, zu Bildung und Wei-
terbildung und zu medizinischer Versor-
gung sind zu gewährleisten. 

Auch bei einem nur temporären Auf-
enthalt darf es nicht zu einem Ausschluss
der Familienzusammenführung kommen.
Die Entscheidung, wo und wie das Fami -
lienleben von Migrant(inn)en gestaltet
wird, muss selbstbestimmt möglich sein.
Um negative Folgen für die Familien mög-
lichst gering zu halten, muss über Wege der
Unterstützung transnationaler Familien-
formen nachgedacht werden.

Weiter darf es keine absolute Festle-
gung auf einen temporären Aufenthalt
geben. Es muss vielmehr je nach Lebenssi-
tuation und Bedarf auch ein dauerhafter
Aufenthalt möglich sein.

7.1 Generelle Vorgaben

n Migrant(inn)en haben Zugang zu Bera-
tung und Information.

n Es gibt verlässliche und transparente
Verfahren, 
– die Rechtssicherheit bieten.
– die Zugänge zu Rechtsschutz garan-

tieren.

sieht, bietet einerseits Schutz vor niedrig -
löhnen und dem Druck auf Sozialstan-
dards und ist insoweit im Interesse des
Arbeitsmarktes und der Arbeitskräfte. Sie
ist aber kein geeignetes Mittel, allgemeine
Arbeitsmarktprobleme zu lösen. Die
Arbeitsmarktprüfung ist eine bürokrati-
sche Verfahrensverzögerung und belastet
Arbeitgeber(innen) und ausländischer
Arbeitnehmer(innen), ohne dass eigenes
Fehlverhalten vorausging. 

Die Durchsetzung von Sozialstandards,
Arbeitnehmerrechten und angemessener
Entlohnung sollte nicht durch das Zu -
wanderungsrecht, sondern von den Sozial-
partnern und durch Information und
Unterstützung auch der Arbeitskräfte aus
dem Ausland befördert werden. Besonders
für die zunehmende Zahl entsandter
Arbeitskräfte und Leiharbeiter(innen)
müssen zumindest die Mindeststandards
gesichert werden. Zum Schutz vor Lohn-
und Sozialdumping sollte sich die Kon -
trolle deshalb nicht daran orientieren, ob
eine ausländische Arbeitskraft eingestellt
wird, sondern es sollte generell in Bran-
chen, die für schwierige Arbeitsverhältnis-
se be kannt sind, mehr kontrolliert werden.

6.3 Bildungsaufenthalte und Frei -

willigendienste als Sprungbrett nutzen

Ausländer(innen), die sich bereits als Schü-
ler(innen), Student(inn)en, Au-pairs oder
Teilnehmer(innen) am FSJ in Deutschland
aufhalten, haben vielfältige Potenziale und
Ressourcen zu bieten. Sie haben Kenntnis-
se über Deutschland gesammelt und
beherrschen zumeist die deutsche Sprache.
Sie sollten einwanderungspolitisch daher
bevorzugt behandelt werden.

Die letzten Gesetzesänderungen
zugunsten von Absolvent(inn)en deut-
scher Hochschulen oder einer beruflichen
Ausbildung sind zu begrüßen. Die Frist zur
Arbeitsplatzsuche sollte aber für beide
Gruppen einheitlich auf zwei Jahre verlän-
gert werden. Weiter sollte diesen Absol-
vent(inn)en deutscher Hochschulen der
Bezug von Sozialleistungen (zumindest
befristet) für die Zeit der Arbeitssuche
ermöglicht werden.



7.2 Temporäre Zuwanderung

Bei Zuwanderungsformen, die regelmäßig
nur mit temporärem Aufenthalt vorgese-
hen sind, kann in einigen Punkten von den
generellen Vorgaben abgewichen werden.
Dabei müssen immer die besondere Ver-
letzlichkeit dieser Personen aufgrund des
Fehlens familiärer und sozialer Kontakte
in Deutschland und ihre Würde geachtet
werden.
n Mehrfache Wanderung wird als Regel-

fall angesehen und entsprechend
ermöglicht (zum Beispiel Saisonarbeit).

n Es darf keine absolute Festlegung auf
die zeitliche Befristung geben. Insbe-
sondere bei Veränderungen im Her-
kunftsland, die zu Schutzbedarf führen,
oder der individuellen Lebenssituation
muss der Wechsel zu einem dauerhaften
Aufenthalt möglich sein.

n Es gibt ein Recht auf Familienzusam-
menführung.

n Es besteht ein Zugang zu Eingliede-
rungsangeboten, insbesondere zu
Sprachkursen.

n Es besteht ein Zugang zu sozialen Leis-
tungen. Sofern Sozialhilfe nicht über-
mäßig in Anspruch genommen wird, ist
die Inanspruchnahme einzelner Leis-
tungen kein Grund zur Aufenthaltsbe-
endigung. Ein Anspruch auf Leistungen
zur Sicherung des Lebensunterhaltes
entsteht nicht.

n Wird der Aufenthalt auf Zeiten der
Erwerbstätigkeit beschränkt und führt
Arbeitslosigkeit zwingend zur Ausreise,
wird mit der Arbeitslosenversicherung
ein Risiko abgesichert, das nicht eintre-
ten kann. Es sollte über Regelungen
nachgedacht werden wie zum Beispiel
die Erstattung des Arbeitnehmeranteils
bei der Ausreise oder die Möglichkeit,
Arbeitslosengeld aus der deutschen
Versicherung im Ausland zu beziehen.

8. Punktesystem als Chance
Ein Punktesystem110 ist kein migrations -
politisches Allheilmittel und keine zwin-
gende Voraussetzung gesteuerter Zuwan-
derung.111 Für die Einführung eines
Punktesystems spricht, dass es ein starkes

Signal für einen Paradigmenwechsel in der
arbeitsmarktbezogenen Migrationspolitik
wäre, weil deutlich würde, dass Arbeitskräf-
tezuwanderung gewünscht ist. Ein weiterer
Vorteil wäre, dass wegen der Kontingentier-
barkeit und der klaren Auswahlkriterien die
Arbeitskräftezuwanderung für alle Seiten
berechenbarer würde.

Anders als viele Länder, die das Punk-
tesystem anwenden, hat Deutschland ein
gut ausgebautes Sozialsystem, zu dem  
im Grundsatz alle Bewohner(innen)
Deutsch lands Zugang haben. Da die
Zuwanderung im Punktesystem ohne ein
bereits bestehendes Arbeitsverhältnis
erfolgt, erwächst daraus die Frage, ob von
Anfang an ein gleichberechtigter Zugang
zu Sozialleistungen gewährt wird. Da auch
eine Beschränkung des Punktesystems auf
Mangelberufe keine Arbeitsplatzgarantie
gibt, muss insbesondere geregelt werden,
wie der Lebensunterhalt während der
Arbeitssuche gesichert wird. Wird ver-
langt, dass dies aus eigenen Mitteln
geschieht112, dürfte das Punktesystem für
junge Zuwanderer(innen), die noch kein
Vermögen erworben haben, wenig interes-
sant sein.

Aus Sicht des Deutschen Caritasver-
bandes birgt das Punktesystem letztlich
mehr Vor- als nachteile. Mit Blick auf den
demografischen Wandel sollte die Migra -
tionspolitik neben den bereits eingeführ-
ten nachfragebasierten Instrumenten auch
über ein angebotsbasiertes Modell verfü-
gen. Es sollte daher ein neuer Anlauf
genommen werden, ein Punktesystem zu
konzipieren und zu erproben.

9. Willkommenskultur aufbauen
Dass Deutschland ein Einwanderungsland
ist, wird mittlerweile in Politik und Gesell-
schaft weitestgehend akzeptiert. Die lan-
gen Jahre der Verleugnung dieser Tatsache
haben aber dazu geführt, dass Deutschland
keine „Einwanderungskultur“ hat. Solan-
ge Einwanderung als etwas Belastendes
wahrgenommen wurde, wurden Einwan-
derer(innen) auch nicht willkommen
geheißen. Entsprechend passen sich Poli-
tik, Institutionen und Strukturen nur lang-

sam an die gewachsene Vielfalt an. Das gilt
es zu ändern.

Eine sachliche und verlässliche Migra-
tionspolitik kann auch dazu beitragen, die
Integrationsbereitschaft der einheimi-
schen Bevölkerung und die Zuwande-
rungsbereitschaft der Migrant(inn)en zu
fördern.

Um für Zuwanderer(innen) attraktiv zu
sein, bedarf es nicht nur einer Umgestal-
tung des Zuwanderungsrechts. Mindestens
ebenso wichtig, wenn nicht sogar noch
wichtiger, ist eine Öffnung der Gesellschaft
für Zuwanderung und Zugewanderte:
n Integrationsdebatten müssen versach-

licht und Migrant(inn)en in ihrer Viel-
falt anerkannt werden.

n Es darf Migrant(inn)en nicht signali-
siert werden, dass ihre Familienangehö-
rigen hier nicht willkommen sind.

n Integrationshilfen sollten als Angebot
verstanden werden.

n Ausländerbehörden dürfen sich nicht
vorrangig als Sicherheitsbehörde ver-
stehen, sondern als interkulturell geöff-
netes Dienstleistungsangebot.

n Das kommunale Ausländerwahlrecht
muss eingeführt und die Einbürgerung
unter Hinnahme der Mehrstaatlichkeit
erleichtert werden.

n Das Thema Antidiskriminierung muss
als wichtiges Thema in der täglichen
Praxis wahrgenommen und politisch
angemessen unterstützt werden.

n Und vor allem muss ein Klima für ein
echtes Miteinander geschaffen werden. 

Die Debatte über die Willkommenskultur
kann einen Paradigmenwechsel in der
deutschen Migrations- und Integrations-
politik versinnbildlichen. Eine Willkom-
menskultur ist kein Maßnahmenplan für
neue Einwanderer(innen), damit diese sich
möglichst schnell einfinden und einglie-
dern. Sie richtet sich auch nicht nur an
hochqualifizierte Migrant(inn)en. Sie fragt
vielmehr danach, was die hiesige Gesell-
schaft zu bieten hat, was sie attraktiv
macht. Die Willkommenskultur, die der
Deutsche Caritasverband meint, signali-
siert vielmehr, dass in Deutschland schon
lange hier lebende Menschen genauso will-
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kommen sind wie die Menschen, die jetzt
erst zuziehen. Willkommenskultur meint,
dass das Klima geprägt ist von Wertschät-
zung und Respekt und es ermöglicht, den
Blick für das Verbindende zu öffnen und
ein Gefühl für das Gemeinsame zu entwi-
ckeln. So wird es unabhängig von der Her-
kunft und der Dauer des Aufenthaltes
möglich, sich in Deutschland willkommen
zu fühlen.

Anmerkungen

1. Die Eckpunkte zur arbeitskräftemigration

wurden vom vorstand des Deutschen

 caritasverbandes am 31.7.2012 verabschie-

det.

2. Die vorliegende langfassung mit hinter-

gründen und Erläuterungen wurde am

3.9.2012 durch prof. Dr. georg cemer,

 generalsekretär des Deutschen caritasver-

bandes, freigegeben.

3. art. 13 abs. 2 allgemeine Erklärung der

Menschenrechte vom 10.12.1948.

4. art. 1 abs. 2 pakt über die wirtschaftlichen,

sozialen und kulturellen rechte vom

19.12.1966.

5. DEuTSchEr cariTaSvErBaND: Miteinander le-

ben – perspektiven des Deutschen caritas-

verbandes zur Migrations- und integrations-

politik. Freiburg 2008, S. 56.

6. Beim punktesystem handelt es sich um ein

Zuwanderungsverfahren, in dem nach Festle-

gung eines Kontingents Zuwanderer(innen)

auch ohne feste aussicht auf eine arbeitsstel-

le einwandern dürfen, sofern sie bestimmte

Kriterien erfüllen, für die punkte vergeben

 werden.

7. Zuwanderung gestalten – integration för-

dern. Bericht der unabhängigen Kommission

„Zuwanderung“ vom 4.7.2001, Zusammen-

fassung, S. 3.

8. Diverse Beispiele sind zu finden bei: BrENKE,

Karl: Fachkräftemangel kurzfristig noch nicht

in Sicht. in: Wochenbericht des DiW Berlin

Nr. 46/2010, S. 2. 

9. www.spiegel.de/thema/fachkraeftemangel;

iaB Kurzbericht 9/2010: Diskurswechsel –

von der Massenarbeitslosigkeit zum Fachkräf-

temangel.

10. Beispielhaft für den Disput: BrENKE, Karl,

a.a.o., S. 2 ff.; ZiMMErMaNN, Klaus F.: Deutsch-

land braucht auf Dauer Fachkräfte – auch

durch Zuwanderung. in: Wochenbericht des

DiW Berlin Nr. 46/2010, S. 28; http://de.wiki-

pedia.org/wiki/Fachkr%c3%a4ftemangel 

11. vgl. SachvErSTäNDigENraT DEuTSchEr STiFTuNgEN

Für iNTEgraTioN uND MigraTioN (Svr) (hrsg.): Mi-

grationsland 2011. Jahresgutachten 2011 mit

Migrationsbarometer. Berlin, 2011, S. 22.

12. oEcD: Bericht über die menschliche Ent-

wicklung 2009; DEuTSchE gESEllSchaFT Für DiE

vErEiNTEN NaTioNEN (hrsg.): Migration in einer in-

terdependenten Welt: Neue handlungsprinzi-

pien. Bericht der Weltkommission für interna-

tionale Migration 2005, Deutsche ausgabe,

Berlin, 2006; Deutsche gesellschaft für die

vereinten Nationen (DgvN): www.menschli-

che-entwicklung-staerken.de/wanderung_

wohlstand-entwicklung.html

13. Siehe die Zweckbestimmung in § 1 auf-

enthaltsgesetz (aufenthg).

14. www.bmi.bund.de, „aktuelles & presse“,

„archiv“, „pressemitteilungen“, 16.7.2008: ak-

tionsprogramm der Bundesregierung – Bei-

trag der arbeitsmigration zur Sicherung der

Fachkräftebasis in Deutschland. 

15. Koalitionsvertrag zwischen cDu, cSu

und FDp, 17. legislaturperiode, rNr. 704ff.;

www.liberale.de/Koalition-wird-Fachkraefte-

Zuwanderung-neu-regeln/6868c11701i1p69/

index.html 

16. vgl. antwort der Bundesregierung, Fakten

und position der Bundesregierung zum soge-

nannten Fachkräftemangel, BT-Drs. 17/4784,

S. 3.

17. Bundesministerium für arbeit und Soziales

(hrsg.): Fachkräftesicherung – Ziele und Maß-

nahmen der Bundesregierung, Berlin, Juni

2011, S. 32; www.bmas.de, „Themen“,

„Schwerpunkte“, „Fachkräftesicherung“,

„Fachkräfte gewinnen – Wohlstand sichern“

(22.6.2011).

18. Ebd., S. 32 ff.

19. Wachstum stärken, haushalt konsolidie-

ren. Fünfpunkteprogramm der Bundesregie-

rung, 7.11.2011: www.bundesregierung.de,

„Nachrichten“, „artikel“. Siehe auch punkt

1.1.: informationen zu § 19 aufenthg.

20. KNa-Meldung vom 13.11.2011: Einigung

zum Zuzug ausländischer Fachkräfte hinfällig.

21. pressemitteilung des Bundeswirtschafts-

ministeriums vom 7.12.2011: Einstieg in ein

System der gesteuerten Zuwanderung von

Fachkräften, www.bmwi.de/BMWi/Navigati-

on/ausbildung-und-beruf,did=460686.html 

22. BT-Drs. 17/8682.

23. Ebd., S. 15.

24. SachvErSTäNDigENraT DEuTSchEr STiFTuNgEN Für

iNTEgraTioN uND MigraTioN (Svr), a.a.o., S. 31.

Noch 2007 lehnte laut einer Forsa-umfrage

im auftrag des „Stern“ eine knappe Mehrheit

der Bundesbürger die Zuwanderung von

hochqualifizierten ab: www.stern.de/wirt-

schaft/arbeit-karriere/arbeit/fachkraefte-die-

maer-vom-mangel-592324.html

25. Mitteilung zur Migration, Brüssel, den

4.5.2011, KoM(2011) 248 endgültig.

26. abkommen über den europäischen Wirt-

schaftsraum (art. 28 ff. EWr-abk), vgl. § 12

Freizügg/Eu.

27. Freizügigkeitsabkommen zwischen der Eg

und der Schweiz vom 21.6.1999.

28. KNa-Meldung vom 13.11.2011: Einigung

zum Zuzug ausländischer Fachkräfte hinfällig.

29. gesetz zur umsetzung der hochqualifi-

zierten-richtlinie der Europäischen union vom

1. Juni 2012, art. 1 Nr. 9, BgBl. i Nr. 24,

S. 1226.

30. raT DEr EuropäiSchEN uNioN: Europäischer

pakt zu Einwanderung und asyl. Brüssel, den

24. September 2008, S. 4.

31. Das Stockholmer programm – Ein offenes

und sicheres Europa im Dienste und zum

Schutz der Bürger (2010/c 115/01), abl. Eu

c 115 vom 4.5.2010; Mitteilung der Kommis-

sion zur Migration (KoM(2011) 248 endgültig),

Brüssel, den 4.5.2011.

32. Mitteilung der Kommission „Zirkuläre

 Migration und Mobilitätspartnerschaften zwi-

schen der Europäischen union und Drittstaa-

ten“, KoM(2007) 248 endgültig. 

33. uNhcr global Trends 2010. genf, 2011,

S. 13 f.

34. Quelle: oEcD: Bericht über die menschli-

che Entwicklung 2009, S. 30.

35. oEcD (hrsg.): internationaler Migrations-

ausblick: SopEMi 2011. Deutsche Zusam-

menfassung. paris, 2011.

36. FollMar-oTTo, petra: Temporäre arbeits -

migration in die Eu. Deutsches institut für

Menschenrechte (hrsg.). Berlin, 2007, S. 5

m.w.N.

37. Die gesamtzahl variiert leicht: STaTiSTiSchES

neue caritas spezial 4/2012 25



26 neue caritas spezial 4/2012

anmerkungen

BuNDESaMT: Fachserie 1 reihe 2, Bevölkerung

und Erwerbstätigkeit 2010 – ausländische

Bevölkerung – Ergebnisse des ausländerzen-

tralregisters. Erschienen am 31. März 2011,

korrigiert am 4.4.2011, S. 23. 

38. Ebd., S. 56.

39. BuNDESaMT Für MigraTioN uND FlüchTliNgE

(BaMF) (hrsg.): Das Bundesamt in Zahlen

2011. Nürnberg, 2012, S. 74.

40. vgl. ebd.; STaTiSTiSchES BuNDESaMT, Fachse-

rie 1 reihe 2, Bevölkerung und Erwerbstätig-

keit 2010 – ausländische Bevölkerung – Er-

gebnisse des ausländerzentralregisters,

a.a.o., S. 104 und S. 128; Migrationsbericht

2009 des Bundesamtes für Migration und

Flüchtlinge im auftrag der Bundesregierung,

S. 269 ff.; BuNDESaMT Für MigraTioN uND FlüchT-

liNgE (BaMF) (hrsg.): Das Bundesamt in Zah-

len 2011, a.a.o., S. 76 ff.

41. BuNDESagENTur Für arBEiT (hrsg.): arbeitsge-

nehmigungen-Eu und Zustimmungen, Be-

richtsjahr 2010. Nürnberg, 4.3.2011, S. 22;

BT-Drs. 17/9907.

42. SachvErSTäNDigENraT DEuTSchEr STiFTuNgEN Für

iNTEgraTioN uND MigraTioN (Svr), a.a.o., S. 39.

43. BaMF: Das Bundesamt in Zahlen 2011,

a.a.o., S. 80.

44. Ebd., S. 84.

45. Wanderungsmonitor des BaMF:

www.bamf.de, „infothek“, „Statistiken“, „Wan-

derungsmonitor“ (Stand 8.11.2011).

46. vgl. SachvErSTäNDigENraT DEuTSchEr STiFTuNgEN

Für iNTEgraTioN uND MigraTioN (Svr), a.a.o.,

S. 67; BaMF, a.a.o., S. 86.

47. STaTiSTiSchES BuNDESaMT/WZB (hrsg.):

 Datenreport 2011. Bonn, 2011, S. 64.

48. Die Zahl umfasst Erststudium, weiterfüh-

rende Studiengänge und promotionsstudium.

Für 2010 liegen noch keine Zahlen vor. Die

Zahlen von 2009 des Statistischen Bundes-

amtes und des DaaD variieren leicht. Wenn

sich der Trend der letzten Jahre fortsetzt,

dürften sie 2010 etwas höher als 2009 – also

über 27.000 – liegen. vgl. Bildungsbericht

2010, Tab. F5-4web: Erstabsolventinnen und

-absolventen für die Jahre 1997 und 2000 bis

2008 nach in- und ausländischer herkunft

(www.bildungsbericht.de/zeigen.html?sei-

te=8408); Deutscher akademischer aus-

tauschdienst, DaaD: www.wissenschaftwelt-

offen.de/daten/3/1/7 

49. BT-Drs. 17/4784, S. 29.

50. Migrationsbericht 2009 des Bundesamtes

für Migration und Flüchtlinge im auftrag der

Bundesregierung, S. 166.

51. Migrationsbericht 2009, S. 161, 174;

SachvErSTäNDigENraT DEuTSchEr STiFTuNgEN Für iNTE-

graTioN uND MigraTioN (Svr), a.a.o., S. 19f.

52. Migrationsbericht 2009, S. 13.

53. STaTiSTiSchES BuNDESaMT: pressemitteilung

Nr. 255 vom 25.7.2012.

54. Migrationsbericht 2009, S. 170 f.

55. Migrationsbericht 2010 des Bundesamtes

für Migration und Flüchtlinge im auftrag der

Bundesregierung (Migrationsbericht 2010),

S. 155ff.; Migrationsbericht 2009, S. 173;

SachvErSTäNDigENraT DEuTSchEr STiFTuNgEN Für

 iNTEgraTioN uND MigraTioN (Svr), a.a.o., S. 42.

56. Migrationsbericht 2010, S. 11.

57. oEcD: pressemitteilung vom 27.6.2012,

oEcD-Migrationsausblick: Migration nach

Deutschland gegen den oEcD-Trend deutlich

gestiegen.

58. BuNDESagENTur Für arBEiT (Ba) (hrsg.): per-

spektive 2025: Fachkräfte für Deutschland.

Nürnberg, 2011, S. 6; Ba: geschäftsbericht

2011, S. 29.

59. Bundesministerium für arbeit und Soziales

(hrsg.): Fachkräftesicherung – Ziele und Maß-

nahmen der Bundesregierung. Berlin, Juni

2011, S. 12; BT-Drs. 17/4784, S. 5 f.

60. ErDMaNN, vera; SEyDa, Susanne: Fachkräfte

sichern – Engpassanalyse (Stand März 2012),

Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-

nologie (hrsg.). Berlin, 2012, S. 1.

61. www.arbeitsagentur.de/nn_27030/

zentraler-content/pressemeldungen/2011/

presse-11-072.html

62. iNSTiTuT DEr DEuTSchEN WirTSchaFT: ingenieur-

monitor: Der arbeitsmarkt für ingenieure im

November 2011; ErDMaNN, vera; SEyDa, Susan-

ne: Fachkräfte sichern – Engpassanalyse,

a.a.o., S. 4; ZiMMErMaNN, Klaus F.: Deutsch-

land braucht auf Dauer Fachkräfte – auch

durch Zuwanderung, a.a.o., S. 28.

63. ErDMaNN, vera; SEyDa, Susanne: Fachkräfte

sichern – Engpassanalyse, a.a.o., S. 1, 5.

64. hElMrich, robert; ZiKa, gerd: BiBB-iaB-

projektionen unter:

www.bibb.de/de/56363.htm 

65. BrENKE, Karl, a.a.o., S. 2 f.; SachvErSTäNDi-

gENraT DEuTSchEr STiFTuNgEN Für iNTEgraTioN uND

MigraTioN (Svr), a.a.o., S. 48; BuNDESagENTur

Für arBEiT (hrsg.): perspektive 2025: Fachkräf-

te für Deutschland, a.a.o., S. 6.

66. BrENKE, Karl, a.a.o., S. 16.

67. BuNDESagENTur Für arBEiT (hrsg.): arbeits-

marktberichterstattung: gesundheits- und

pflegeberufe in Deutschland. Nürnberg 2010,

S. 8.

68. STaTiSTiSchE äMTEr DES BuNDES uND DEr läNDEr

(hrsg.): Demografischer Wandel in Deutsch-

land heft 2. auswirkungen auf Krankenhaus-

behandlungen und pflegebedürftige im Bund

und in den ländern. ausgabe 2008.

69. Bundesagentur für arbeit (Ba), arbeits-

marktberichterstattung: gesundheits- und

pflegeberufe in Deutschland, Nürnberg 2011.

70. roBErT Koch iNSTiTuT/STaTiSTiSchES BuNDESaMT:

gesundheitsberichterstattung des Bundes,

Themenheft 46 – Beschäftigte im gesund-

heitswesen, Ergänzende Wertetabellen zu den

abbildungen, Stand: Juni 2009, S. 31.

71. vErBaND KaTholiSchEr alTENhilFE iN DEuTSch-

laND (hrsg.): Zuwanderung und personalman-

gel in der pflege. Freiburg; Berlin, Juli 2011;

Debatte um Zuwanderung von pflegekräften,

KNa-Meldung vom 2.8.2011.

72. Focus Migration, Kurzdossier Nr. 7/2007:

abwanderung und anwerbung von Fachkräf-

ten im gesundheitswesen; KiNgMa, Mireille:

Krankenschwestern weltweit auf Wander-

schaft. Berlin-institut für Bevölkerung und Ent-

wicklung (hrsg.). Berlin, 2010.

73. ogNyaNova, Diana: Warum migrieren pfle-

gekräfte? in: DBFK-aktuell, Die Schwester

Der pfleger 4/2011, S. 372ff.

74. BuNDESagENTur Für arBEiT (hrsg.): perspekti-

ve 2025: Fachkräfte für Deutschland, a.a.o.,

S. 6.

75. STaTiSTiSchES BuNDESaMT: Bevölkerungs- und

haushaltsentwicklung im Bund und in den

ländern. heft 1. Wiesbaden, 2011, S. 6.

76. Ebd., S. 18.

77. Bundesministerium für arbeit und Soziales

(hrsg.): Fachkräftesicherung – Ziele und Maß-

nahmen der Bundesregierung. Berlin, Juni

2011, S. 10; BuNDESagENTur Für arBEiT (hrsg.):

perspektive 2025: Fachkräfte für Deutschland,

a.a.o., S. 7.

78. progNoS ag: arbeitslandschaft 2030 –

auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkri-

se. Basel, 2009, S. 54, 57.



27neue caritas spezial 4/2012

anmerkungen

79. BuNDESagENTur Für arBEiT (hrsg.): perspekti-

ve 2025: Fachkräfte für Deutschland, a.a.o.,

S. 7 ff.; SachvErSTäNDigENraT DEuTSchEr STiFTuNgEN

Für iNTEgraTioN uND MigraTioN (Svr), a.a.o.,

S. 47.

80. art. 13 abs. 2 allgemeine Erklärung der

Menschenrechte vom 10.12.1948.

81. art. 1 abs. 2 pakt über die wirtschaftli-

chen, sozialen und kulturellen rechte vom

19.12.1966.

82. DEuTSchEr cariTaSvErBaND: Miteinander le-

ben – perspektiven des Deutschen caritas-

verbandes zur Migrations- und integrations-

politik. Freiburg, 2008, S. 56.

83. hEiMBüchEl, Karen; lorZ, oliver: Temporary

immigration visas, rWTh aachen university

2007, S. 12ff., SachvErSTäNDigENraT DEuTSchEr

STiFTuNgEN Für iNTEgraTioN uND MigraTioN (Svr),

a.a.o., S. 23f.

84. vgl. DEuTSchEr cariTaSvErBaND: Miteinander

leben, a.a.o., S. 56 f.; SachvErSTäNDigENraT DEuT-

SchEr STiFTuNgEN Für iNTEgraTioN uND MigraTioN

(Svr), a.a.o., S. 22.

85. vgl. Svr, S. 22.

86. DEuTSchEr cariTaSvErBaND: Miteinander le-

ben, a.a.o., S. 15.

87. leitbild des Deutschen caritasverbandes

vom 6.5.1997, S. 6 rn. 12.

88. Ebd., rn. 6.

89. BuNDESagENTur Für arBEiT (hrsg.): Der ar-

beits- und ausbildungsmarkt in Deutschland,

Monatsbericht Dezember und das Jahr 2011,

S. 15.

90. Ebd., S. 16.

91. BrücKEr, herbert; JahN, Elke J.: Einheimi-

sche arbeitskräfte gewinnen durch Zuwande-

rung. iaB-Kurzbericht 26/2010; SachvErSTäNDi-

gENraT DEuTSchEr STiFTuNgEN Für iNTEgraTioN uND

MigraTioN (Svr), a.a.o., S. 28.

92. Weitere informationen:

www.ida.caritas.de; www.invia.caritas.de;

www.caritas.de

93. DEuTSchEr cariTaSvErBaND: Miteinander

 leben, a.a.o., S. 48.

94. unveröffentlichte Studie von caritas inter-

national von Ende 2006 zur Wanderung aus

dem Sub-Sahara-raum: Befragt wurden

3278 personen aus dem Sub-Sahara-raum

auf der Durchreise in Nouadhibou (Maureta-

nien) und agadez (Niger) sowie in Mali und

Senegal (jeweils mehrere orte). in Mali wur-

den auch Einheimische nach einem mögli-

chen Migrationswunsch befragt.

95. Migranten aus libyen und Tunesien brau-

chen hilfe – caritas-präsident warnt vor in-

strumentalisierung der Flüchtlingsfrage. pres-

semeldung des Deutschen caritasverbandes

vom 10.4.2011.

96. raTha, Dilip: hilfe für die heimat – rück-

überweisungen ergänzen Entwicklungshilfe.

in: Deutsche gesellschaft für auswärtige poli-

tik, ip September/oktober 2011.

97. Zur Debatte: SachvErSTäNDigENraT DEuTSchEr

STiFTuNgEN Für iNTEgraTioN uND MigraTioN (Svr),

a.a.o., S. 208 ff.

98. cariTaS iNTErNaTioNal: Migration unterstützt

armutsbekämpfung, pressemeldung vom

1.10.2009.

99. www.kfw-entwicklungsbank.de/ebank/

DE_home/Themen/Migration/Bedeutung_

fuer_Entwicklung_und_armutsminderung/

index.jsp (Stand: Juni 2012).

100. Das Stockholmer programm — ein offe-

nes und sicheres Europa (2010/c 115/01),

amtsblatt der Europäischen union c 115/1,

S. 28 f.; Mitteilung der Kommission zur Migra-

tion, Brüssel, den 4.5.2011, KoM(2011) 248

endgültig, S. 17 ff. (19).

101. SachvErSTäNDigENraT DEuTSchEr STiFTuNgEN

Für iNTEgraTioN uND MigraTioN (Svr), a.a.o.,

S. 211f.

102. www.who.int/mediacentre/factsheets/

fs301/en/

103. global code of practice on the interna-

tional recruitment of health personnel vom

21.5.2010.

104. Mitteilung der Kommission „Zirkuläre

 Migration und Mobilitätspartnerschaften zwi-

schen der Europäischen union und Drittstaa-

ten“, KoM(2007) 248 endgültig. 

105. SachvErSTäNDigENraT DEuTSchEr STiFTuNgEN

Für iNTEgraTioN uND MigraTioN (Svr) (hrsg.): Trip -

le-Win oder Nullsummenspiel? chancen,

grenzen und Zukunftsperspektiven für pro-

gramme zirkulärer Migration. Svr-info 3, Sep-

tember 2011.

106. cariTaS uKraiNE (hrsg.): ukrainian labour

migration in Europe. lviv, 2009, S. 47.

107. unveröffentlichte Studie von caritas in-

ternational von Ende 2006 zur Wanderung

aus dem Sub-Sahara-raum.

108. abl. Eu v. 23.12.2011 l 343/1.

109. richtlinie 2009/50/Eg des rates vom

25. Mai 2009 über die Bedingungen für die

Einreise und den aufenthalt von Drittstaatsan-

gehörigen zur ausübung einer hochqualifizier-

ten Beschäftigung, abl. Eu v. 18.6.2009 l

155/17.

110. Beim punktesystem handelt es sich um

ein Zuwanderungsverfahren, in dem nach

Festlegung eines Kontingents Zuwanderer

auch ohne feste aussicht auf eine arbeitsstel-

le einwandern dürfen, sofern sie bestimmte

Kriterien erfüllen, für die punkte vergeben wer-

den.

111. Zur möglichen ausgestaltung: iZa-re-

search report No. 35, Ein punktesystem zur

bedarfsorientierten Steuerung der Zuwande-

rung nach Deutschland (erstellt für das Säch-

sische Staatsministerium für Wirtschaft, arbeit

und verkehr), Juni 2011.

112. So der vorschlag der hochrangigen

Konsensgruppe Fachkräftebedarf und Zuwan-

derung: vom anwerbestopp zur gewinnung

von Fachkräften. Berlin 2011, S. 79.



Lambertus-Verlag GmbH | Postfach 1026 | D-79010 Freiburg  

Telefon 0761/368 25 0 | Telefax 0761/368 25 33 | info@lambertus.de | www.lambertus.de 

JETZT BESTELLEN!
Tel. 0761/36825-0
Fax 0761/36825-33
www.lambertus.de

Pflegemigration 

DER HERAUSGEBER
Mitarbeiter(innen) von Caritasverbänden und 
Wissenschaftler(innen) aus Mittel- und (Süd)Osteuropa.

Andrea Hitzemann, Nausikaa Schirilla, Anna Waldhausen (Hg.)

Pfl ege und Migration in Europa
Care and Migration in Europe 
Transnationale Perspektiven aus der Praxis
Transnational Perspectives from the Field

2012, 232 Seiten, kartoniert, € 18,00
ISBN 978-3-7841-2067-6

Durch den Personalmangel arbeiten immer mehr Frauen aus 
Osteuropa in westeuropäischen Haushalten für einen meist 
geringen Lohn in der Pfl ege. Welche Folgen hat das aber für 
die Familien der Frauen, die in den Herkunftsländern zurück-
bleiben?

Das Buch thematisiert diese sehr konkreten Facetten der 
Globalisierung und betrachtet das Thema Pfl egemigration 
fächer- und länderübergreifend.


